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Eggerberg 1 

Bau- und Zonenordnung der Gemeinde Eggerberg 

L GELTUNGSBEREICH, VOLLZUG UND VERANTWORTUNG 

Art. 1 
Örtlicher und sachlicher Geltungsbereich 

Die vorliegende Bau- und Zonenordnung gilt für das ganze Gemeindegebiet. Sie soll eine ge-
ordnete Bebauung und eine geeignete Nutzung des Bodens auf dem Gemeindegebiet gewähr-
leisten. 

Bau- und Zonenordnung regelt Rechte und Pflichten des Einzelnen auf dem Gebiete des Bau-
wesens und der Bodennutzung gegenüber der Gemeinschaft und gegenüber Dritten. 

Die Bestimmungen sind anwendbar für alle bewilligungspflichtigen Bauten, Anlagen und 
Vorkehren, die nicht der Bewilligungszuständigkeit des Bundes und der Spezialgesetzgebung 
des Kantons unterliegen. 

Bau- und Zonenordnung stützt sich auf die einschlägigen kantonalen Vorschriften, insbeson-
dere des Bauwesens und verwandter Gebiete. 

Art. 2 
Vollzug 

Die Aufsicht über das Bauwesen und der Vollzug der Bau- und Zonenordnung sind Sache 
des Gemeinderates. 

Für die Bewilligung von Baugesuchen innerhalb der Bauzone und der Maiensässzone ist die 
Gemeindeverwaltung zuständig, für Bauten ausserhalb der Bauzone die kantonale Baukom-
mission. 

Der Gemeinderat kann eine Baukommission ernennen. Einzelne Aufgaben können Fachleu-
ten übertragen werden, welche das Geschäft vorbereiten und dem Gemeinderat Antrag stel-
len. 

Art. 3 
Verantwortung 

Für die Einhaltung der Bauvorschriften sind Bauherr, Architekt, Ingenieur, Bauleitung und 
Unternehmer verantwortlich. Hauptverantwortlich bleibt der Bauherr. Diese Verantwortung 
wird durch die Tätigkeit der Gemeindebehörde nicht berührt. 

Durch die Erteilung der Baubewilligung und die Ausübung der Kontrolle übernehmen die 
Behörden keine Verantwortung für Konstruktion, Festigkeit und Materialeignung. 
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II, BAUBEWILLIGUNGSVERFAHREN 

Art. 4 
Voraussetzung der Baubewilligung 

Bauten und Anlagen sind zu bewilligen, wenn sie den bau- und planungsrechtlichen Vor-
schriften und den nach anderen Gesetzen im Baubewilligungsverfahren zu prüfenden Vor-
schriften entsprechen, die öffentliche Ordnung nicht gefährden, in ästhetischer Hinsicht be-
friedigen und das Orts- und Landschaftsbild nicht beeinträchtigen. 

Sind für die Verwirklichung eines Bauvorhabens verschiedene formell- und materiellrechtli-
che Vorschriften anzuwenden und besteht zwischen diesen ein derart enger Sachzusammen-
hang, dass sie nicht getrennt und unabhängig voneinander angewendet werden dürfen, hat die 
Rechtsanwendung koordiniert zu erfolgen. Die Baubewilligung ist jedoch erst zuzustellen, 
wenn die allenfalls nach anderen Gesetzen erforderlichen weiteren Bewilligungen vorliegen. 
Die zuständige Baubewilligungsbehörde kann von dieser Bestimmung abweichen, wenn eine 
andere Bewilligungsfolge aus besonderen Gründen zweckmässig ist. 

Das Baubewilligungverfahren richtet sich in allen Belangen, welche in diesem Reglement 
nicht anderweitig festgelegt sind, nach dem kantonalen Baubewilligungsdekret. Es um-
schreibt die bewilligungspflichtigen Bauvorhaben nicht abschliessend. 

Art. 5 
Bewilligungspflicht 

Vor Inangriffnahme von Bauarbeiten und Terrainveränderungen ist eine Baubewilligung ein-
zuholen für: 

a) Neubauten jeder Art, inbegriffen provisorische Bauten und Tiefbauten, 
b) An-, Auf- und Umbauten an bestehenden Gebäuden, 
c) Änderungen der Zweckbestimmungen von Bauten und Bauteilen, 
d) Einrichtungen und Änderungen von Feuerungsstätten jeder Art, von Rauchableitungen 

und anderen Installationen, die eine Brandgefahr darstellen könnten (Zisternen, Tankstel-
len, Werkstätten, in denen entzündbare Stoffe gehandhabt werden), 

e) bauliche Veränderungen an Aussenwänden und Dächern sowie das Anstreichen beste-
hender und neuer Gebäude, 

f) die Erstellung und Änderung von Abwasseranlagen und Gruben, 
g) das Abbrechen von Gebäuden und Gebäudeteilen, 
h) die Erstellung oder die Korrektion von Privatstrassen und Wegen und für das Errichten 

von Parkplätzen, 
i) das Anbringen von Schaukästen, Warenautomaten, Reklameplakaten und -einrichtungen; 

ferner für das Montieren von Radio- und Fernsehantennen sowie Sonnenstoren, 
k) Einfriedungen, Terrassierungen und für Mauern, 
1) die Anlage von Campingplätzen und das Aufstellen von Wohnwagen, beweglichen Ba-

racken etc., 
m) alle bedeutenden Arbeiten, welche die Oberflächengestaltung (Aufschüttungen, Steinbrü-

che, Materiallagerungen, Baugrubenaushub usw.) oder das Landschaftsbild (durch Besei-
tigen von Baumgruppen, Gehölz, Gebüsch usw.) merklich verändern, 

n) die weiteren im übergeordneten Recht vorgesehenen Bauten, Anlagen und Vorkehren. 
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a)
b)
c)
d)

e)

0
g)
h)

i)

k)
1)

m)

n)
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Art. 6 
Form der Baugesuche 

Zur Erlangung einer Baubewilligung hat der Bauherr ein schriftliches Gesuch unter Verwen-
dung des dazu bestimmten Formulares an den Gemeinderat einzureichen. Es muss ordnungs-
gemäss ausgefüllt und vorn Bauherrn, vom Projektverfasser und vom Eigentümer oder des-
sen Bevollmächtigten unterzeichnet sein. Baugesuche von Drittpersonen, die nicht Eigentü-
mer der Bauparzelle sind, müssen mit der Vollmacht des Eigentümers versehen sein. Tritt 
während der Bauausführung ein Wechsel in der Person des Bauherrn oder Eigentümers ein, 
so ist der Gemeinderat innert 10 Tagen schriftlich zu benachrichtigen. 

Das Gesuch ist in siebenfacher Ausführung an den Gemeinderat zu richten. Es enthält fol- 
gende Dokumente und auf Normalformat (21 x 29.7 cm) gefaltete Pläne und Dokumente: 

a) das kantonale Baugesuchsformular mit allen dort aufgeführten Angaben insbesondere 
die Namen des Bauherrn, des Eigentümers und des Projektverfassers, 
gegebenenfalls: das kantonale Gesuchsformular zur Verlegung von Brennstoffbehältern 
oder andere im amtlichen Gesuchsformular genannte Unterlagen, 
Die Formulare sind auf der Gemeindekanzlei zu beziehen, 

b) einen topographischen Kartenausschnitt im Massstab 1:25'000, mit Angabe des geplan-
ten Standortes durch einen roten Punkt, 

c) einen gültigen Grundbuch- oder Katasterauszug mit Angabe der Dienstbarkeiten und der 
öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen, 

d) den Situationsplan, Auszug aus dem Grundbuch- oder Katasterplan und ausgeführt vom 
offiziellen Grundbuchgeometer oder vom Registerhalter. Dieser Plan soll eine genügend 
grosse Zone um das fragliche Grundstück aufweisen. Insbesondere sollen die bestehen-
den Nachbargebäude angegeben werden, 

e) die Baupläne (Grundrisse, Schnitte und Fassadenpläne), welche zum Verständnis des 
Projektes notwendig sind im Massstab 1:50 oder 1:100, 

f) bei Gesuchen zwecks Umbau alter Gebäude Fotos von allen Fassaden sowie vom Um-
bauprojekt in der Gebäudegruppe. 

Bei unbedeutenden Bauvorhaben und Anlagen kann der Gemeinderat von den Regeln der 
Baueingabe abweichen. Fiir die Reklamevorrichtungen aller Art können anstelle von An-
sichtsplänen fotographische Reproduktionen oder Darstellungen hievon mit Eintragung der 
beabsichtigten Vorrichtung und Massangabe vorgelegt werden. 

Die Pläne sind zu datieren und vom Gesuchssteller und Projektverfasser zu unterzeichnen. 
Die Eingabepläne müssen technisch korrekt ausgeführt sein. Undeutliche oder mangelhafte, 
beziehungsweise nur skizzenhafte Pläne werden zur Verbesserung oder Ergänzung zurückge-
wiesen. 

Der Gemeinderat kann weitere Dokumente (Fotos des derzeitigen Zustandes, Fotomontagen 
usw.) oder die Herstellung eines Modelles verlangen, wenn er dies zur besseren Beurteilung 
des Werkes als notwendig erachtet. 
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mer der Bauparzelle sind, miissen mit der Vollmacht des Eigentiimers versehen sein. Tritt 
wahrend der Bauausfiihrung ein Wechsel in der Person des Bauherm oder Eigentiimers ein, 
so ist der Gemeinderat innert 10 Tagen schriftlich zu benachrichtigen.

Das Gesuch ist in siebenfacher Ausfiihrung an den Gemeinderat zu richten. Es enthalt fol- 
gende Dokumente und auf Normalformat (21 x 29.7 cm) gefaltete Plane und Dokumente:

das kantonale Baugesuchsformular mit alien dort aufgefiihrten Angaben insbesondere 
die Namen des Bauherm, des Eigentiimers und des Projektverfassers, 
gegebenenfalls: das kantonale Gesuchsformular zur Verlegung von Brennstoffbehaltem 
oder andere im amtlichen Gesuchsformular genannte Unterlagen,
Die Formulare sind auf der Gemeindekanzlei zu beziehen,
einen topographischen Kartenausschnitt im Massstab 1:25'000, mit Angabe des geplan- 
ten Standortes durch einen roten Punkt,
einen giiltigen Gmndbuch- oder Katasterauszug mit Angabe der Dienstbarkeiten und der 
offentlich-rechtlichen Eigentumsbeschrankungen,
den Situationsplan, Auszug aus dem Grundbuch- oder Katasterplan und ausgefiihrt vom 
offiziellen Grundbuchgeometer oder vom Registerhalter. Dieser Plan soli eine geniigend 
grosse Zone um das fragliche Gmndstiick aufweisen. Insbesondere sollen die bestehen- 
den Nachbargebaude angegeben werden,
die Bauplane (Gmndrisse, Schnitte und Fassadenplane), welche zum Verstandnis des 
Projektes notwendig sind im Massstab 1:50 oder 1:100,
bei Gesuchen zwecks Umbau alter Gebaude Fotos von alien Fassaden sowie vom Um- 
bauprojekt in der Gebaudegruppe.

Bei unbedeutenden Bauvorhaben und Anlagen kann der Gemeinderat von den Regeln der 
Baueingabe abweichen. Fiir die Reklamevorrichtungen aller Art konnen anstelle von An- 
sichtsplanen fotographische Reproduktionen oder Darstellungen hievon mit Eintragung der 
beabsichtigten Vorrichtung und Massangabe vorgelegt werden.

Die Plane sind zu datieren und vom Gesuchssteller und Projektverfasser zu unterzeichnen. 
Die Eingabeplane miissen technisch korrekt ausgefiihrt sein. Undeutliche oder mangelhafte, 
beziehungsweise nur skizzenhafte Plane werden zur Verbesserung oder Erganzung zuriickge- 
wiesen.

a)

b)

c)

d)

e)

0

Der Gemeinderat kann weitere Dokumente (Fotos des derzeitigen Zustandes, Fotomontagen 
usw.) oder die Herstellung eines Modelles verlangen, wenn er dies zur besseren Beurteilung 
des Werkes als notwendig erachtet.
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Art. 7 
Situationsplan und Baupläne 

Dem Baugesuch sind folgende Pläne beizulegen: 

1. Situationsplan  
Der Situationsplan soll enthalten: 

a) die Grenzen und Nummern der Bauparzellen und der Nachbarparzellen sowie die Na-
men ihrer Eigentümer, die bereits vorhandenen oder bewilligten Bauten, die Koordi-
naten, die Fläche des Baugrundstückes und die Ausnutzungsziffer mit deren Berech-
nung und die Nutzungszone; 

b) dem Massstab und die Nordrichtung sowie die Strassen und Lokalnamen; 
c) die in rechtskräftigen Strassenplänen festgelegten Bau- und Strassenlinien, 
d) die Verkehrswege mit Richtungsangabe, die bestehenden und die projektierten Zu-

fahrten und Zugänge sowie die Abstellplätze für Motorfahrzeuge sowie Durchgangs-
rechte; 

e) die Wälder, Baumgruppen, Wasserläufe, Hochspannungsleitungen sowie deren Ab-
stand zur Baute; 

f) die massgebenden Abstände zwischen vorgesehener Baute und Eigentumsgrenze oder 
anderen Bauten auf gleichem Terrain; 

g) die bestehenden Bauten schraffiert oder in grauer Farbe, die neu projektierten Bauten 
und die Umbauten in roter Farbe sowie den Abbruch von Gebäuden in gelber Farbe, 

h) einen ausserhalb des Bauplatzes liegenden, jedoch kontrollierbaren Fixpunkt zur 
Festlegung der Höhenkoten; 

i) den vorgesehenen Anschluss an die Abwasserkanalisation (mit Angabe der An-
schlussschächte und Leitungsdurchmesser) oder wenn dies nicht möglich ist, den 
Plan der Abwasserreinigungsanlage; den vorgesehenen Anschluss an das Trinkwasser 
und das Stromversorgungsnetz; den Standort der nächsten Hydranten und der vorge-
sehenen Brennstoff- und Energieanlagen. 

2. Baupläne  
Die Baupläne sollen enthalten: 

a) die Grundrisse sämtlicher Geschosse mit Angabe der Hauptdimensionen, der Zweck-
bestimmung der Räume, der Feuerungs- und Rauchabzugsanlagen, der Materialien 
sowie der übrigen Anlagen; 

b) die zum Verständnis des Bauvorhabens nötigen Schnitte mit Angabe der lichten Ge-
schosshöhe, des natürlich gewachsenen Bodens, des fertigen Bodens sowie Angabe 
des im Situationsplan eingetragenen Fixpunktes betreffend die Höhe. Die Lage der 
Schnitte ist im Situationsplan oder im Erdgeschossgrundriss einzutragen, 

c) die Pläne sämtlicher Fassaden mit genauer Angabe des Verlaufes des natürlich ge-
wachsenen Bodens, sowie des fertigen Bodens nach Beendigung der Bauarbeiten. 

d) die Umgebungsarbeiten mit Angabe der Erdverschiebungen, der Böschungen, der 
Stützmauern, der festen Einfriedungen, der Plätze und Zufahrten sowie der Bepflan-
zung, 

e) bei Umbauten müssen in den Plänen die bestehenden Gebäude in grauer Farbe, die 
abzubrechenden Gebäudeteile in gelber Farbe und die neu projektierten Bauten in ro-
ter Farbe angegeben werden. Den Plänen ist ein Fotodossier beizulegen, 

f) die bautechnischen Massnahmen, die den Zugang und die Benützung körperlich be-
hinderter Personen ermöglichen. 

Vorbehalten bleiben die durch kantonale Bestimmungen zusätzlich verlangten Angaben 
und Unterlagen, insbesondere für Campingplätze, Sport und Spielplätze, Bauten aus 
Gastgewerbe, Abbau- und Ablagerungsstellen, industrielle und gewerbliche Bauten so-
wie der Tierhaltung usw. 
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2. Bauplane
Die Bauplane sollen enthalten:

a) die Grundrisse samtlicher Geschosse mit Angabe der Hauptdimensionen, der Zweck- 
bestimmung der Raume, der Feuerungs- und Rauchabzugsanlagen, der Materialien 
sowie der ubrigen Anlagen;

b) die zum Verstandnis des Bauvorhabens notigen Schnitte mit Angabe der lichten Ge- 
schosshohe, des natiirlich gewachsenen Bodens, des fertigen Bodens sowie Angabe 
des im Situationsplan eingetragenen Fixpunktes betreffend die Hohe. Die Lage der 
Schnitte ist im Situationsplan oder im Erdgeschossgrundriss einzutragen,

c) die Plane samtlicher Fassaden mit genauer Angabe des Verlaufes des natiirlich ge­
wachsenen Bodens, sowie des fertigen Bodens nach Beendigung der Bauarbeiten.

d) die Umgebungsarbeiten mit Angabe der Erdverschiebungen, der Boschungen, der 
Stiitzmauem, der festen Einfriedungen, der Platze und Zufahrten sowie der Bepflan- 
zung,

e) bei Umbauten miissen in den Planen die bestehenden Gebaude in grauer Farbe, die 
abzubrechenden Gebaudeteile in gelber Farbe und die neu projektierten Bauten in ro­
ter Farbe angegeben werden. Den Planen ist ein Fotodossier beizulegen,

f) die bautechnischen Massnahmen, die den Zugang und die Beniitzung korperlich be- 
hinderter Personen ermoglichen.

Vorbehalten bleiben die durch kantonale Bestimmungen zusatzlich verlangten Angaben
und Unterlagen, insbesondere fur Campingplatze, Sport und Spielplatze, Bauten aus
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Art. 8 
Prüfung durch die Gemeinde 

Nach Erhalt der Baueingabe und nach allenfalls erfolgter Profilierung prüft die Gemein-
debehörde deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Innert zehn Tagen weist sie vor-
schriftswidrige und unvollständige Baueingaben an den Gesuchsteller zur Verbesserung 
zurück. 

Die zuständige Behörde kann zur Verbesserung und Vervollständigung eine Frist anset-
zen mit der ausdrücklichen Androhung, dass bei Nichtbeachtung auf das Gesuch nicht 
eingetreten wird. Der Nichteintretensentscheid ist wie ein Bauentscheid zu eröffnen. 

Ist ohne weiteres erkennbar, dass ein Bauvorhaben nach den öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften nicht oder nur mit Ausnahmen, welche der Gesuchsteller nicht beantragt hat, 
bewilligt werden könnte, so macht ihn die Gemeindebehörde innert 30 Tagen schriftlich 
auf diesen Mangel aufmerksam. 

Das Bewilligungsverfahren wird weitergeführt, wenn der Gesuchsteller der Gemeindebe-
hörde innert 30 Tagen mitteilt, er beharre auf seiner Baueingabe. Andernfalls gilt das Ge-
such als zurückgezogen. 

Art. 9 
Öffentliche Planauflage, Baugespann 

Die bewilligungspflichtigen Baugesuche werden von der Gemeindeverwaltung späte-
stens 30 Tage nach Erhalt der vollständigen Akten während 10 Tagen öffentlich aufge-
legt. Die Publikation erfolgt im kantonalen Amtsblatt und durch öffentlichen Anschlag in 
der Gemeinde. 

Für unbedeutende Arbeiten und für Planänderungen, welche kein Interesse Dritter berüh-
ren, kann von einer öffentlichen Planauflage abgesehen werden. 

Für Neubauten und grössere Umbauten kann der Gemeinderat ausnahmsweise verlan-
gen, dass mit der Einreichung des Baugesuches ein Baugespann aufgestellt wird, wel-
ches die künftige Form der Baute klar erkennen lässt. In jedem Fall muss die genaue La-
ge der Baute verpflockt werden (min. 1 m Höhe). 

Vor der rechtskräftigen Erledigung des Baugesuches oder ohne Einwilligung des Ge-
meinderates darf das Baugespann nicht entfernt werden. 

Art. 10 
Einsprachen gegen Baugesuche 

Allfällige Einsprachen gegen das Bauprojekt sind spätestens 10 Tage nach der Veröffentli-
chung auf der Gemeinde schriftlich und eingeschrieben einzureichen. Sie sind zu begründen. 
Die Gemeindeverwaltung berücksichtigt nur Einsprachen, welche öffentlich-rechtliche Vor-
schriften betreffen. Privatrechtliche Einsprachen werden auf den ordentlichen Rechtsweg 
verwiesen. 

Zur Einsprache sind befugt: 

a) die Nachbarn, die durch das Bauvorhaben in ihren schützenswerten Interessen betroffen 
sind, 

b) jede andere natürliche oder juristische Person, welche durch das Gesetz ermächtigt ist, 
Einsprache geltend zu machen. 
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Art. 11 
Entscheid über das Baugesuch 

Nach Ablauf der Einsprachefrist holt der Gemeinderat nötigenfalls die Stellungnahmen oder 
Bewilligungen der kantonalen Amtsstellen ein und trifft den Bauentscheid. 

Bauvorhaben, die eine kantonale Baubewilligung erfordern, leitet der Gemeinderat nach 
Durchführung der öffentlichen Planauflage mit seiner Vormeinung und den allfälligen Ein-
sprachen an das kantonale Bausekretariat weiter. 

Der Gemeinderat hat die Baubewilligung zu verweigern, wenn das Bauvorhaben den gesetz-
lichen und reglementarischen Bestimmungen widerspricht, deren Anwendung ihm obliegt. 

Der Entscheid des Gemeinderates wird den Gesuchstellern, den Einsprechern sowie - zur 
Kenntnisnahme - dem kantonalen Bausekretariat innert 10 Tagen schriftlich eröffnet. Der 
Baubewilligung werden die Entscheide oder Vorbehalte der kantonalen Fachstellen sowie ein 
Exemplar der vom Gemeinderat genehmigten Pläne beigelegt. 

Die Entscheide des Gemeinderates können innert 30 Tagen seit ihrer Eröffnung mit Be-
schwerde an den Staatsrat weitergezogen werden (vgl. Art. 76). 

Art. 12 
Baubeginn, Geltungsdauer, Projektänderung 

Die Baubewilligung gilt für den Gesuchsteller und den Eigentümer des Baugrundstückes. 
Rechtsnachfolger können von einer Baubewilligung, deren Erteilung vom Nachweis beson-
derer Voraussetzungen abhängig war, nur Gebrauch machen, wenn sie diese Voraussetzung 
selbst erfüllen. 

Vor der Erteilung der erforderlichen Baubewilligung darf mit der Ausführung des Baues 
nicht begonnen werden. Der Bau gilt als begonnen, wenn die Fundamentsplatte oder die 
Streifenfundamente erstellt werden. Mit dem Bauaushub kann im Einverständnis der Ge-
meinde auf eigenes Risiko vorzeitig begonnen werden. 

Die Baubewilligung erlischt, wenn innert einer Frist von 3 Jahren seit ihrer rechtskräftigen 
Erteilung nicht mit dem Bau begonnen wurde. 
Wenn die Arbeiten nach Ablauf der erteilten Bewilligungsfrist zwar begonnen, aber seit 
mehr als einem Jahr eingestellt sind, kann die Vollendung der Arbeiten, eine annehmbare 
Anpassung oder gegebenenfalls der Abbruch der begonnenen Baute mit Wiederherstellung 
des rechtmässigen Zustandes verlangt werden. 

Die Baute muss gemäss den genehmigten Plänen ausgeführt werden. Nachträgliche Planän-
derungen sind dem Gemeinderat vor Inangriffnahme der entsprechenden Arbeiten bekannt-
zugeben und durch vollständige Unterlagen zu belegen. Wenn öffentliche oder nachbarliche 
Interessen durch die Aenderungen berührt werden, ist das Baubewilligungsverfahren zu 
erneuern. 
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Art. 13 
Baukontrolle 

Der Bauherr oder sein Vertreter hat dem Gemeinderat schriftlich Anzeige zu erstatten: 

a) vor Beginn der Aushubarbeiten zur Prüfung der Linie des gewachsenen Terrains, 
b) nach Erstellung des Schnurgerüstes (zur Kontrolle der Situation und der gesetzlichen Ab-

stände), 
c) nach Erstellung der Trink- und Abwasseranlagen, jedoch vor dem Eindecken der Grä-

ben, 
d) nach Erstellung der Decke über dem Kellergeschoss (zur Kontrolle des Niveaus), 
e) nach Erstellen der Baute. 

Der Gemeinderat oder sein Vertreter prüft binnen 3 Tagen seit Empfang dieser Anzeige die 
Baute in Anwesenheit des Bauherrn oder seines Vertreters auf Uebereinstimmung mit den 
Plänen. 

Baupolizeiliche Mängel oder Abweichungen von den genehmigten Plänen und erlassenen 
Verfügungen sind vom Unternehmer oder Bauherrn innert einer vom Gemeinderat festge-
setzten Frist zu beseitigen. Der Gemeinderat ist von Amtes wegen befugt, Bauten, welche 
nicht planmässig oder ohne Bewilligung des Gemeinderates errichtet werden, einzustellen 
und auf Kosten des Eigentümers abbrechen zu lassen. 

III PLANUNGSMITTEL 

Art. 14 
Vorschriften und Pläne 

Die Bauvorschriften der Gemeinde bestehen aus folgenden Ordnungen, Reglementen und 
Plänen: 

a) Reglemente  
- Bau- und Zonenordnung 

Kanalisationsreglement 
- Wasserversorgungsreglement 

Kehrichtreglement 
- Energiesparreglement 

alle übrigen Gemeindereglemente mit Vorschriften zum Bauwesen 

b) Pläne  
- Nutzungsplan 
- Erschliessungsrichtplan 
- Plan der Fuss- und Wanderwege 
- Übersichtsplan über den Stand der Erschliessung 

je nach Notwendigkeit werden zusätzlich ausgearbeitet: 
- Sondernutzungspläne (kant. RPG Art. 12) 
- Strassen- und Baulinienpläne (kant. Strassengesetz) 
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Planen:

a) Reglemente
- Bau- und Zonenordnung
- Kanalisationsreglement
- Wasserversorgungsreglement
- Kehrichtreglement
- Energiesparreglement
- alle iibrigen Gemeindereglemente mit Vorschriften zum Bauwesen 

Plane
- Nutzungsplan
- Erschliessungsrichtplan
- Plan der Fuss- und Wanderwege
- Ubersichtsplan iiber den Stand der Erschliessung

je nach Notwendigkeit werden zusStzlich ausgearbeitet:
- Sondemutzungsplane (kant. RPG Art. 12)
- Strassen- und Baulinienplane (kant. Strassengesetz)

b)
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Art. 15 
Nutzungsplan 

Der Nutzungsplan bildet einen integrierenden Bestandteil zur Bau- und Zonenordnung und ist 
durch die Urversammlung zu genehmigen. Er ist für jedermann verbindlich. 

Der Nutzungsplan muss laut kantonalem Raumplanungsgesetz mindestens festlegen: 

a) Bauzonen  
Der Zonenplan teilt das Baugebiet in Zonen ein, legt Frei- und Grünflächen fest und be- 
zeichnen die Schutzgebiete im Siedlungsbereich. Bauzonen umfassen Land, das sich für 
die Ueberbauung eignet und 
- weitgehend überbaut ist oder 
- voraussichtlich innert 15 Jahren benötigt und erschlossen wird. 

b) Landwirtschaftszonen 
Die Landwirtschaftszonen umfassen Land, das 
- sich für die landwirtschaftliche Nutzung oder den Rebbau eignet oder 
- im Gesamtinteresse landwirtschaftlich genutzt werden soll. 

c) Schutzzonen  
Schutzzonen umfassen: 
- Bäche, Flüsse, Seen und ihre Ufer samt Bestockung, 
- besonders schöne sowie naturkundlich oder kulturgeschichtlich wertvolle Landschaf- 

ten, 
- bedeutende Ortsbilder, geschichtliche Stätten sowie Natur- und Kulturdenkmäler, 
- Lebensräume für schutzwürdige Tiere und Pflanzen. 

d) Weitere Zonen 
Zusätzlich können gemäss Art. 18 RPG weitere Zonen namentlich Maiensässzonen, Zo- 
nen für Sport und Erholung sowie für Abbau und Deponien bestimmt werden. 

Der Nutzungsplan kann auch Gebiete beinhalten, in denen eine bestimmte Nutzung erst später 
zugelassen wird oder deren Nutzung noch nicht bestimmt ist (Bauentwicklungszonen). 

Art. 16 
Erschliessungsrichtplan 

a) Der Verkehrsrichtplan enthält die bestehenden und geplanten Verkehrslinien der Gemein-
de, die Hauptverkehrs-, Sammel- und Erschliessungsstrassen, die öffentlichen Parkplätze 
und Fuss- und Wanderwege. Er kann zusätzlich die Bau- und Niveaulinien und Angaben 
über die Fahrbahnbreiten enthalten. Um Rechtskraft zu erlangen, muss der Verkehrsricht-
plan vom Gemeinderat beschlossen, öffentlich aufgelegt und vom Staatsrat homologiert 
werden (vgl. kant. Strassengesetz). 

b) Im Versorgungsrichtplan sind die dem Zonenplan und den Bauetappen angepassten Kon-
zeptionen für die Wasser- und Energieversorgung sowie für die Abwasserbeseitigung dar-
gestellt. Er enthält insbesondere den Standort der wichtigsten Bauten und die generelle Li-
nienführung der wichtigsten Kanäle und Leitungen sowie deren Einzugsgebiet. 
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Art. 17 
Fuss- und Wanderwege 

Das Fuss- und Wanderwegnetz umfasst: 
- die in der Regel innerhalb des Siedlungsgebietes liegenden Fusswege; 
- die in der Regel ausserhalb des Siedlungsgebietes liegenden Wanderwege. 

Planung, Kennzeichnung, Erhaltung und Ersatz der Fuss- und Wanderwegnetze sind Aufgabe 
der Gemeinde. 

Die Gemeinde prüft Änderungsvorhaben und Ersatzmassnahmen und ist zuständig für die 
Durchführung des durch die kantonale Gesetzesbestimmung festgelegten Verfahrens. 

Auf dem Fuss- und Wanderwegnetz wird der freie Durchgang durch die Gemeinde im Rah-
men der geltenden Rechtsordnung garantiert. 

Die eidgenössische und kantonale Gesetzgebung bleibt vorbehalten. 

Art. 18 
Übersicht über den Stand der Erschliessung 

Der Übersichtsplan über den Stand der Erschliessung zeigt die Teile der Bauzonen, die auf-
grund abgeschlossener Planung und Erschliessung baureif sind oder bei zielstrebiger Weiter-
führung der bisher erbrachten Leistungen voraussichtlich innert fünf Jahren baureif gemacht 
werden können. 

Das Gemeinswesen verfolgt die bauliche Entwicklung, stellt die Nutzungsreserven im weitge-
hend überbauten Gebiet fest und führt die Ubersicht nach. 

Die Übersicht kann von jedermann eingesehen werden. 

Art. 19 
Sondernutzungspläne 

Der Gemeinderat ist befugt, in klar begrenzten Teilen des Baugebietes die Erarbeitung von 
Sondernutzungsplanungen zu beschliessen. 

Es werden folgende Sondernutzungspläne unterschieden: 

a) Detailnutzungsplan  
Der Detailnutzungsplan bezeichnet für bestimmte Teile des Gemeindegebietes besondere 
Raumplanungsmassnahmen und regelt die Nutzungsart des Bodens im einzelnen. 

b) Quartierplan  
Der Quartierplan bestimmt Anzahl, Art, Lage, Zweckbestimmungen, äussere Abmessun-
gen, Geschosszahl und allenfalls weitere bauliche Einzelheiten wie Ausnutzung und Ge-
staltung, Bau- und Niveaulinien, Strassentrassees der im Planungsgebiet zu erstellenden 
Bauwerke. Er ist für die Grundeigentümer und ihre Rechtsnachfolger verbindlich und 
kann die Überbauung des Areals nach dem Zonennutzungsplan ausschliessen. 

Zu diesen Plänen kann ein Reglement verlangt werden, welches die Merkmale dieses 
Quartiers sowie die Vorschriften betreffend Gestaltung, Verkehr, Umwelt und eventuell 
auch die Ausführungstermine enthält. 

c) Gestaltungsplan 
Der Gestaltungsplan weist einen höheren Detaillierungsgrad auf als der Quartierplan und 
legt in besonderem Ausmass die Gestaltung von Gebäuden und Gebäudeteilen sowie von 
Plätzen, Freiflächen und Fussgängerbereichen fest. 
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a)

b)

c)
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Der Gemeinderat kann eine Sondernutzungsplanung mit einer Landumlegung oder einer 
Grenzregulierung (vgl. Art. 33) verbinden. 

Unter Einhaltung der Vorschriften des Zonennutzungsplanes und des Reglementes wird für 
die Sondemutzungspläne das ordentliche Baubewilligungsverfahren angewendet. In den übri-
gen Fällen ist das Verfahren entsprechend dem kantonalen Raumplanungsgesetz durchzufiih-
ren. 

In den Gebieten, in denen Sondemutzungspläne zu erarbeiten sind, können betriebs- und nut-
zungsbedingte An- und Umbauten sowie geringfügige Volumenerhöhungen vorgenommen 
werden, so weit diese die zu erarbeitenden Sondemutzungspläne nicht massgeblich erschwe-
ren. 

IV BEGRIFFSERLÄUTERUNGEN 

Art. 20 
Grenzabstand 

Der Grenzabstand ist die kürzeste horizontal gemessene Entfernung zwischen jedem Punkt 
einer Baute und der Eigentumsgrenze. Es sind die Abstandsvorschriften der Feuerpolizei und 
des Gemeindereglementes einzuhalten 

Bei Gebäuden wird zwischen dem kleinen Grenzabstand "a" und dem grossen Grenzabstand 
"A" unterschieden. 

- Beim ld.einen Grenzabstand wird die kürzeste Entfernung senkrecht zur Grenze gemes-
sen. Er ist bei den Rück- und Nebenfassaden einzuhalten. 

- Der grosse Grenzabstand wird senkrecht zur Hauptfassade bis zur Grenze gemessen. In 
der Regel ist die Hauptfassade die der Sonne oder Aussicht zugekehrte Längsfassade ei-
nes Gebäudes. In Ausnahmefällen, insbesondere wenn dem Bauherrn unzumutbare 
Nachteile bei der Ueberbauung eines Grundstückes entstehen, kann der Gemeinderat 
den grossen Grenzabstand auch auf einer anderen Gebäudeseite zulassen. 

Kommt die Hauptfassade an eine Baulinie zu stehen, kann auf den grossen Grenzab-
stand verzichtet werden, sofern die in der Zonenordnung festgelegte Ausnutzungsziffer 
und die notwendigen Autoabstellplätze nachgewiesen sind. 

Der Grenzabstand darf auf der ganzen Fassadenlänge nicht unterschritten werden. Ausnah-
men sind zulässig für Dachgesimse, Erker, Balkone, Vordächer, Vortreppen und ähnliche 
Bauteile mit einer maximalen Ausladung von 1.50 m. Vorbauten und Erker dürfen nicht mehr 
als ein Drittel der Gebäudelänge beanspruchen. Im Erdgeschoss sind keine Erker zulässig. 
Vorbehalten bleiben die Bestimmungen von Artikel 51. 

Art. 21 
Gebäudeabstand 

Der Gebäudeabstand ist die kürzeste horizontal gemessene Entfernung zwischen zwei Ge- 
bäuden. Er ist mindestens gleich der Summe der beiden vorgeschriebenen Grenzabstände. 

Bei Bauten auf gleichem Grundstück ist der Gebäudeabstand einzuhalten. Steht auf dem 
Nachbargrundstück bereits ein Gebäude in Unterdistanz zur gemeinsamen Grenze, so muss 
neben den Zonenvorschriften zum mindesten der Grenzabstand eingehalten werden. 

Eggerberg 10

Der Gemeinderat kann eine Sondemutzungsplanung mit einer Landumlegung oder einer 
Grenzregulierung (vgl. Art. 33) verbinden.

Unter Einhaltung der Vorschriften des Zonennutzungsplanes und des Reglementes wird fur 
die Sondemutzungsplane das ordentliche Baubewilligungsverfahren angewendet. In den iibri- 
gen Fallen ist das Verfahren entsprechend dem kantonalen Raumplanungsgesetz durchzufuh- 
ren.

In den Gebieten, in denen Sondemutzungsplane zu erarbeiten sind, konnen betriebs- und nut- 
zungsbedingte An- und Umbauten sowie geringfiigige Volumenerhohungen vorgenommen 
werden, so weit diese die zu erarbeitenden Sondemutzungsplane nicht massgeblich erschwe-
ren.
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Art. 20 
Grenzabstand

Der Grenzabstand ist die kiirzeste horizontal gemessene Entfemung zwischen jedem Punkt 
einer Baute und der Eigentumsgrenze. Es sind die Abstandsvorschriften der Feuerpolizei und 
des Gemeindereglementes einzuhalten

Bei Gebauden wird zwischen dem kleinen Grenzabstand "a" und dem grossen Grenzabstand 
"A" unterschieden.

Beim kleinen Grenzabstand wird die kiirzeste Entfemung senkrecht zur Grenze gemes- 
sen. Er ist bei den Ruck- und Nebenfassaden einzuhalten.

Der grosse Grenzabstand wird senkrecht zur Hauptfassade bis zur Grenze gemessen. In 
der Regel ist die Hauptfassade die der Sonne oder Aussicht zugekehrte Langsfassade ei- 
nes Gebaudes. In Ausnahmefallen, insbesondere wenn dem Bauherm unzumutbare 
Nachteile bei der Ueberbauung eines Grundstiickes entstehen, kann der Gemeinderat 
den grossen Grenzabstand auch auf einer anderen Gebaudeseite zulassen.

Kommt die Hauptfassade an eine Baulinie zu stehen, kann auf den grossen Grenzab­
stand verzichtet werden, sofem die in der Zonenordnung festgelegte Ausnutzungsziffer 
und die notwendigen Autoabstellplatze nachgewiesen sind.

Der Grenzabstand darf auf der ganzen Fassadenlange nicht unterschritten werden. Ausnah- 
men sind zulassig fur Dachgesimse, Erker, Balkone, Vordacher, Vortreppen und ahnliche 
Bauteile mit einer maximalen Ausladung von 1.50 m. Vorbauten und Erker durfen nicht mehr 
als ein Drittel der Gebaudelange beanspmchen. Im Erdgeschoss sind keine Erker zulassig. 
Vorbehalten bleiben die Bestimmungen von Artikel 51.

Art. 21
Gebaudeabstand

Der Gebaudeabstand ist die kiirzeste horizontal gemessene Entfemung zwischen zwei Ge­
bauden. Er ist mindestens gleich der Summe der beiden vorgeschriebenen Grenzabstande.

Bei Bauten auf gleichem Grundstuck ist der Gebaudeabstand einzuhalten. Steht auf dem 
Nachbargrundstiick bereits ein Gebaude in Unterdistanz zur gemeinsamen Grenze, so muss 
neben den Zonenvorschriften zum mindesten der Grenzabstand eingehalten werden.
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Art. 22 
Näher- und Grenzbaurecht 

Mit schriftlicher Zustimmung der Nachbarn können die Grenzabstände ungleich zur Grenze 
verteilt werden, wenn der Gebäudeabstand eingehalten ist. Es kann ebenfalls bis zur höchst 
zulässigen Gebäudelänge auf die Grenze gebaut werden. 

Die Vereinbarung ist auch zu Gunsten der Gemeinde im Grundbuch einzutragen. Eine Kopie 
dieser Vereinbarung ist vor Baubeginn dem Gemeinderat vorzulegen. 

Art. 23 
Gebäudelänge, Mehrlängenzuschlag 

Die Gebäudelänge wird bis zur Aussenkante des Hauptbaues gemessen. Eingeschossige An-
bauten werden nicht zur Gebäudelänge hinzugerechnet. Die Gebäudelänge ist in den Zonen-
vorschriften (Art. 56ff) festgelegt. Bei Doppelhäusern ist eine maximale Gebäudelänge von 
24.0 m möglich. 

Ist eine Gebäudeseite länger als in den Zonenvorschriften festgelegt, so erhöht sich der 
Grenzabstand auf beiden Längsseiten und zwar um 1/5 der Mehrlänge für den grossen 
Grenzabstand und um 1/10 für den kleinen Grenzabstand, ausgenommen sind Doppelhäuser. 

Der Gemeinderat kann verlangen, dass grössere Gebäude in der Länge und in der Dachform 
gestaffelt werden. Bei gestaffelter Bauweise erhöht sich der Mehrlängenzuschlag nach der 
Gesamtgebäudelänge, reduziert um das Mass der Rückversetzungen. 

Art. 24 
Gebäudehöhe 

Die Gebäudehöhe wird gemessen vom gewachsenen oder vom bearbeiteten Boden, falls die-
ser tiefer liegt bis zum Schnittpunkt der Gebäudefassade mit der Oberkante der Fusspfette. 
Giebelfelder werden nicht zur Gebäudehöhe gerechnet. Abgrabungen für Garageneinfahrten 
und für Hauszugänge, deren Länge kleiner als 1/3 der darüberliegenden Fassade ist, werden 
nicht zur Gebäudehöhe gerechnet. Vorbehalten sind kantonale feuerpolizeiliche Bestimmun-
gen. 

Die Gebäudehöhe ist in der Zonenordnung (Art. 56ff) je Zone einzeln festgelegt. Bei Bauten 
mit Geschäfts- und Gewerbebetrieben kann gesamthaft ein Zuschlag bis zu 1.50 m gewährt 
werden, wenn dies nachweisbar betriebsbedingt ist. 

Bei gestaffeltem Baukörper wird die zulässige Gebäudehöhe für jeden der versetzten Baukör-
per separat berechnet. 

Art. 25 
Geschosszahl, Vollgeschoss 

Als Vollgeschoss gelten das Erdgeschoss und die Obergeschosse. 

Untergeschosse gelten dann als Vollgeschoss, wenn sie die Bestimmungen von Artikel 26 
(Kellergeschoss) überschreiten. 

Dachgeschosse gelten dann als Vollgeschoss, wenn ihre Kniestockhöhe mehr als L20 m Hö-
he ab Estrichboden (inkl. Fusspfette) beträgt. 

Bei gestaffelten Baukörpern wird die Geschosszahl für jeden der versetzten Gebäudeteile se-
parat berechnet. 

Eggerberg 11

Art 22
Naher- und Grenzbaurecht

Mit schriftlicher Zustimmung der Nachbam konnen die Grenzabstande ungleich zur Grenze 
verteilt werden, wenn der Gebaudeabstand eingehalten ist. Es kann ebenfalls bis zur hochst 
zulassigen Gebaudelange auf die Grenze gebaut werden.

Die Vereinbarung ist auch zu Gunsten der Gemeinde im Grundbuch einzutragen. Eine Kopie 
dieser Vereinbarung ist vor Baubeginn dem Gemeinderat vorzulegen.

Art. 23
Gebaudelange, Mehrlangenzuschlag

Die Gebaudelange wird bis zur Aussenkante des Hauptbaues gemessen. Eingeschossige An- 
bauten werden nicht zur Gebaudelange hinzugerechnet. Die Gebaudelange ist in den Zonen- 
vorschriften (Art 56ff) festgelegt. Bei Doppelhausem ist eine maximale Gebaudelange von 
24.0 m moglich.

Ist eine Gebaudeseite langer als in den Zonenvorschriften festgelegt, so erhoht sich der 
Grenzabstand auf beiden Langsseiten und zwar um 1/5 der Mehrlange fiir den grossen 
Grenzabstand und um 1/10 fiir den kleinen Grenzabstand, ausgenommen sind Doppelhauser.

Der Gemeinderat kann verlangen, dass grossere Gebaude in der Lange und in der Dachform 
gestaffelt werden. Bei gestaffelter Bauweise erhoht sich der Mehrlangenzuschlag nach der 
Gesamtgebaudelange, reduziert um das Mass der Rlickversetzungen.

Art. 24 
Gebaudehohe

Die Gebaudehohe wird gemessen vom gewachsenen oder vom bearbeiteten Boden, falls die­
ser tiefer liegt bis zum Schnittpunkt der Gebaudefassade mit der Oberkante der Fusspfette. 
Giebelfelder werden nicht zur Gebaudehohe gerechnet. Abgrabungen fiir Garageneinfahrten 
und fiir Hauszugange, deren Lange kleiner als 1/3 der dariiberliegenden Fassade ist, werden 
nicht zur Gebaudehohe gerechnet. Vorbehalten sind kantonale feuerpolizeiliche Bestimmun- 
gen.

Die Gebaudehohe ist in der Zonenordnung (Art. 56ff) je Zone einzeln festgelegt. Bei Bauten 
mit Geschafts- und Gewerbebetrieben kann gesamthaft ein Zuschlag bis zu 1.50 m gewahrt 
werden, wenn dies nachweisbar betriebsbedingt ist.

Bei gestaffeltem Baukorper wird die zulassige Gebaudehohe fiir jeden der versetzten Baukor- 
per separat berechnet.

Art. 25
Geschosszahl, Vollgeschoss

Als Vollgeschoss gelten das Erdgeschoss und die Obergeschosse.

Untergeschosse gelten dann als Vollgeschoss, wenn sie die Bestimmungen von Artikel 26 
(Kellergeschoss) iiberschreiten.

Dachgeschosse gelten dann als Vollgeschoss, wenn ihre Kniestockhohe me hr als 1.20 m Ho- 
he ab Estrichboden (inkl. Fusspfette) betragt.

Bei gestaffelten Baukorpem wird die Geschosszahl fiir jeden der versetzten Gebaudeteile se­
parat berechnet.



Eggerberg 12 

Art. 26 
Kellergeschoss 

a) Bauten in ebenem Gelände: 
Längs der Gebäudeaussenseite darf die Decke des Kellergeschosses höchstens 2.00 m 
über der tiefsten Stelle des gewachsenen oder neu abgegrabenen Bodens liegen. Andern-
falls gilt das Kellergeschoss als Vollgeschoss. Vorbehalten bleiben Abgrabungen laut 
Art. 24. 

b) Bauten am Hang: 
Am Hang darf die Kellerdecke längs der Gebäudeaussenseite bis 3.0 m über den tiefsten 
Punkt des gewachsenen oder des neu abgegrabenen Bodens liegen, sofern bergseits die 
maximale Höhe von 1.0 m eingehalten bleibt. Andernfalls gilt das Kellergeschoss als 
Vollgeschoss. Vorbehalten bleiben Abgrabungen laut Artikel 24. 

Art. 27 
Unterirdische Bauten 

Unterirdische Bauten sind Bauten, die den gewachsenen, falls er tiefer liegt, den bearbeiteten 
Erdboden nicht überragen. Sie dürfen bis an die Nachbargrenze gestellt werden. Diese Be-
stimmung gilt nicht für den Untergrund zwischen Baulinien. 

Art. 28 
Ausnutzungsziffer 

Die Ausnutzungsziffer (az) ist die Verhältniszahl der anrechenbaren Bruttogeschossfläche 
der Gebäude und deren anrechenbaren Landfläche. 

Sie wird wie folgt berechnet: 

anrechenbare Bruttogeschossfläche 
Ausnutzungsziffer (az) 

anrechenbare Landfläche 

a) Anrechenbare Bruttogeschossfläche 

Als anrechenbare Bruttogeschossfläche gilt die Summe aller oberirdischen Geschossflä-
chen einschliesslich der Mauer- und Wandquerschnitte. 

Nicht angerechnet werden: 
- alle dem Wohnen und dem Gewerbe nicht dienenden oder hierfür nicht verwendbaren 

Flächen wie z.B. wohnungszugehörige Keller- und Trockenräume sowie Waschkü-
chen; 
alle Estrich- und Dachräume, welche nicht mehr als 1.8 m lichte Höhe aufweisen; 
Heiz-, Kohlen- und Tankräume; 

- Maschinenräume für Lifte, Ventilations- und Klimaanlagen; 
- nicht gewerblichen Zwecken dienende Einstellräume für Motorfahrzeuge, Velos, Kin- 

derwagen usw.; 
- Korridore, Treppen und Lifte; 
- offene Erdgeschosshallen und überdeckte offene Dachterrassen; 
- offene ein- oder vorspringende Balkone, sofern sie nicht als Laubengänge dienen. 

Zur Hälfte anrechenbar sind: 
- Gemeinschafts-Aufenthaltsräume, Gemeinschaftsräume für Freizeitgestaltung usw. 
- Gemeinschaftsküchen mit Nebenräumen wie Kühlräume, Anrichte, Office usw. 
- Tages-Aufenthaltsräume für Angestellte und Betriebspersonal. 

Gemeinschaftsräume sind Räume, deren Benutzung den Bewohnern mehrerer Wohn-
einheiten zugleich freisteht. 
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Art. 26
Kellergeschoss

Bauten in ebenem Gelande:
Langs der Gebaudeaussenseite darf die Decke des Kellergeschosses hochstens 2.00 m 
tiber der tiefsten Stelle des gewachsenen oder neu abgegrabenen Bodens liegen. Andem- 
falls gilt das Kellergeschoss als Vollgeschoss. Vorbehalten bleiben Abgrabungen laut 
Art. 24.

a)

b) Bauten am Hang:
Am Hang darf die Kellerdecke langs der Gebaudeaussenseite bis 3.0 m tiber den tiefsten 
Punkt des gewachsenen oder des neu abgegrabenen Bodens liegen, sofem bergseits die 
maximale Hohe von 1.0 m eingehalten bleibt. Andemfalls gilt das Kellergeschoss als 
Vollgeschoss. Vorbehalten bleiben Abgrabungen laut Artikel 24.

Art. 27
Unterirdische Bauten

Unterirdische Bauten sind Bauten, die den gewachsenen, falls er tiefer liegt, den bearbeiteten 
Erdboden nicht tiberragen. Sie dtirfen bis an die Nachbargrenze gestellt werden. Diese Be- 
stimmung gilt nicht ftir  den Untergrund zwischen Baulinien.

Art. 28
Ausnutzungsziffer

Die Ausnutzungsziffer (az) ist die Verhaltniszahl der anrechenbaren Bruttogeschossflache 
der Gebaude und deren anrechenbaren Landflache.

Sie wird wie folgt berechnet:

anrechenbare Bruttogeschossflache
Ausnutzungsziffer (az)

anrechenbare Landflache

a) Anrechenbare Bruttogeschossflache

Als anrechenbare Bruttogeschossflache gilt die Summe aller oberirdischen Geschossfla- 
chen einschliesslich der Mauer- und Wandquerschnitte.

Nicht angerechnet werden:
- alle dem Wohnen und dem Gewerbe nicht dienenden oder hierftir nicht verwendbaren 

Flachen wie z.B. wohnungszugehorige Keller- und Trockenraume sowie Waschkti- 
chen;

- alle Estrich- und Dachraume, welche nicht mehr als 1.8 m lichte Hohe aufweisen;
- Heiz-, Kohlen- und Tankraume;
- Maschinenraume ftir  Lifte, Ventilations- und Klimaanlagen;
- nicht gewerblichen Zwecken dienende Einstellraume ftir  Motorfahrzeuge, Velos, Kin- 

derwagen usw.;
- Korridore, Treppen und Lifte;
- offene Erdgeschosshallen und tiberdeckte offene Dachterrassen;
- offene ein- oder vorspringende Balkone, sofem sie nicht als Laubengange dienen.

Zur Halfte anrechenbar sind:
- Gemeinschafts-Aufenthaltsraume, Gemeinschaftsraume ftir Freizeitgestaltung usw.
- Gemeinschaftsktichen mit Nebenraumen wie Ktihlraume, Anrichte, Office usw.
- Tages-Aufenthaltsraume ftir  Angestellte und Betriebspersonal.

Gemeinschaftsraume sind Raume, deren Benutzung den Bewohnem mehrerer Wohn- 
einheiten zugleich freisteht.
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b) Anrechenbare Landfläche 

Die anrechenbare Landfläche ist die Fläche, der von der Baueingabe erfassten, baulich 
noch nicht ausgenützten Grundstücke oder zusammenhängender Grundstückteile der 
Bauzone. 

Wird ein überbautes Grundstück neu parzelliert, so darf die neue Parzelle nur soweit 
überbaut werden, als die Ausnutzungsziffer über das ganze Grundstück gemessen, einge-
halten wird. Der Gemeinderat kann verfügen, dass die Ausnutzungsziffer eines Grund-
stückes im Grundbuch angemerkt wird. 

Art. 29 
Zuschlag zur Ausnutzungsziffer 

Der Gemeinderat kann in besonderen Fällen einen Zuschlag zur Ausnutzungsziffer (Bonus) 
gewähren. Dieser Zuschlag wird nur in besonderen Härtefällen gewährt, oder wenn das be-
günstigte Gebäude den allgemeinen wirtschaftlichen Interessen der Gemeinde dient (z.B. ko-
stenlose Bodenabtretung an die Oeffentlichkeit oder Nutzungsrechte). 

Der Bonus soll die zusätzliche Ausnutzung von 0.1 nicht überschreiten. 

V ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN 

1. BAUGEBIET UND ERSCHLIESSUNG 

Art. 30 
Baugebiet 

Das Baugebiet wird aufgrund des Erschliessungsstandes eingeteilt in: 

a) Die Bauzone 1. Erschliessungs-Etappe (im Zonenplan farbig vollflächig dargestellt): es 
sind Bauzonen, die aufgrund abgeschlossener Planung und Erschliessung baureif sind 
oder bei zielstrebiger Weiterführung der bisher erbrachten Leistungen voraussichtlich in-
nert 5 Jahren baureif gemacht werden können. 

b) Bauzonen 2. Erschliessungs-Etappe (im Zonenplan farbig umrandet): Es sind Bauzonen, 
die nicht erschlossen sind, jedoch innert der nächsten 15 Jahre benötigt und erschlossen 
werden. 

Sofern in der Bauzone der 2. Erschliessungs-Etappe ein Grundstück von Privateigentü-
mern nach Artikel 31 erschlossen wird, kann der Gemeinderat eine Baubewilligung ertei-
len. 

Durch Privateigentümer ausgeführte Erschliessungsanlagen müssen der generellen Pla-
nung entsprechen und durch den Gemeinderat genehmigt werden. Die Kosten gehen zu 
Lasten des Grundeigentümers. 

Bei einer Überführung der Bauzone der 2. Etappe in eine Bauzone der 1. Etappe können die 
bereits geleisteten Kosten der Grundeigentümer für die Basiserschliessung von der Gemeinde 
übernommen werden, sofern die Anlagen den Plänen oder den Bestimmungen der Gemeinde 
entsprechen. 
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b) Anrechenbare Landflache

Die anrechenbare Landflache ist die Flache, der von der Baueingabe erfassten, baulich 
noch nicht ausgeniitzten Grundstucke oder zusammenhangender Grundstiickteile der 
Bauzone.

Wird ein iiberbautes Grundstiick neu parzelliert, so darf die neue Parzelle nur soweit 
iiberbaut werden, als die Ausnutzungsziffer iiber das ganze Grundstiick gemessen, einge- 
halten wird. Der Gemeinderat kann verfugen, dass die Ausnutzungsziffer eines Grund- 
stiickes im Grundbuch angemerkt wird.

Art. 29
Zuschlag zur Ausnutzungsziffer

Der Gemeinderat kann in besonderen Fallen einen Zuschlag zur Ausnutzungsziffer (Bonus) 
gewahren. Dieser Zuschlag wird nur in besonderen Hartefallen gewahrt, oder wenn das be- 
gtinstigte Gebaude den allgemeinen wirtschaftlichen Interessen der Gemeinde dient (z.B. ko- 
stenlose Bodenabtretung an die Oeffentlichkeit oder Nutzungsrechte).

Der Bonus soli die zusatzliche Ausnutzung von 0.1 nicht uberschreiten.

V ALLGEMEINE VORS CHRIFTEN

1. BAUGEBTET UND  ERSCHLIESSUNG

Art. 30 
Baugebiet

Das Baugebiet wird aufgrund des Erschliessungsstandes eingeteilt in:

Die Bauzone 1. Erschliessungs-Etappe (im Zonenplan farbig vollflachig dargestellt): es 
sind Bauzonen, die aufgrund abgeschlossener Planung und Erschliessung baureif sind 
oder bei zielstrebiger Weiterfiihrung der bisher erbrachten Leistungen voraussichtlich in- 
nert 5 Jahren baureif gemacht werden konnen.

Bauzonen 2. Erschliessungs-Etappe (im Zonenplan farbig umrandet): Es sind Bauzonen, 
die nicht erschlossen sind, jedoch innert der nachsten 15 Jahre benotigt und erschlossen 
werden.

a)

b)

Sofem in der Bauzone der 2. Erschliessungs-Etappe ein Grundstiick von Privateigentii- 
mem nach Artikel 31 erschlossen wird, kann der Gemeinderat eine Baubewilligung ertei-
len.

Durch Privateigentiimer ausgefiihrte Erschliessungsanlagen miissen der generellen Pla­
nung entsprechen und durch den Gemeinderat genehmigt werden. Die Kosten gehen zu 
Lasten des Grundeigentumers.

Bei einer Uberfuhrung der Bauzone der 2. Etappe in eine Bauzone der 1. Etappe konnen die 
bereits geleisteten Kosten der Grundeigentumer fur die Basiserschliessung von der Gemeinde 
iibemommen werden, sofem die Anlagen den Planen oder den Bestimmungen der Gemeinde 
entsprechen.
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Art. 31 
Baulanderschliessung 

Die Gemeinde erschliesst die Bauzonen im Sinne von Art. 19 des Bundesgesetzes über die 
Raumplanung. Hierzu kann sie alle notwendigen Massnahmen treffen, namentlich Landum-
legungen oder Grenzbereinigungen anordnen sowie Dienstbarkeiten errichten, umwandeln 
oder ablösen (Art. 14, 17, 18 kant. KRPG). 

Nach Artikel 4 besteht nur Anspruch auf Erteilung der Baubewilligung, wenn ein Grund-
stück genügend erschlossen ist. 

Ein Grundstück gilt als erschlossen, wenn: 

alle Anlagen für den Verkehr (Strassen, Parkplätze und Zugang), für die Wasser- und 
Energieversorgung sowie die Abwasserbeseitigung über das öffentliche Kanalisations-
netz vorhanden sind oder gleichzeitig nach den Plänen der Gemeinde erstellt werden und 
der Grundeigentümer die erforderlichen Rechte für die Benutzung dieser Anlagen besitzt. 
Die Zufahrt über fremdes Eigentum muss rechtlich gesichert sein. 
Bauten ohne Kanalisationsanschluss müssen eine den VSA-Normen und dem Umwelt-
schutzgesetz entsprechende Entsorgungsanlage aufweisen. 

Die Gemeinde bestimmt in Erschliessungsplänen die Art der Erschliessung der verschiede-
nen Zonen (Art. 14 kant. RPG). Die Erschliessung einer Zone kann in Etappen (vgl. Artikel 
30) erfolgen. 

Der Gemeinderat beschliesst in jedem Fall die finanzielle Beteiligung der Grundeigentümer 
an den Erschliessungskosten. 

Art. 32 
Erschliessungsgrad 

a) Basiserschliessung 
Die Basiserschliessung im Baugebiet ist Sache der Gemeinde. Die Erstellung der Sam-
melstrassen, der Erschliessungsstrassen und der Hauptleitungen für Kanalisation und 
Wasserversorgung erfolgt durch die Gemeinde im Rahmen ihrer finanziellen Möglich-
keiten. Die Gemeinde ist berechtigt, für eine beschränkte Zeitdauer und zu noch festzule-
genden Bedingungen eine Vorfinanzierung durch die Bauinteressenten zu verlangen. 

b) Detailerschliessung 
Die Detailerschliessung erfolgt zu Lasten der Grundeigentümer. Um die Zahl der An-
schlüsse zu vermindern, die Erschliessungskosten zu senken und den Anschluss weiterer 
Grundeigentümer zu gewährleisten, kann die Gemeinde einen Detailerschliessungsplan 
erstellen. 
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Art 31
Baulanderschliessung

Die Gemeinde erschliesst die Bauzonen im Sinne von Art. 19 des Bundesgesetzes iiber die 
Raumplanung. Hierzu kann sie alle notwendigen Massnahmen treffen, namentlich Landum- 
legungen oder Grenzbereinigungen anordnen sowie Dienstbarkeiten errichten, umwandeln 
Oder ablosen (Art. 14,17,18 kant. KRPG).

Nach Artikel 4 besteht nur Anspruch auf Erteilung der Baubewilligung, wenn ein Grund- 
stiick genligend erschlossen ist.

Ein Grundstiick gilt als erschlossen, wenn:

alle Anlagen fur den Verkehr (Strassen, Parkplatze und Zugang), fiir  die Wasser- und 
Energieversorgung sowie die Abwasserbeseitigung iiber das offentliche Kanalisations- 
netz vorhanden sind oder gleichzeitig nach den Planen der Gemeinde erstellt werden und 
der Grundeigentiimer die erforderlichen Rechte fiir  die Benutzung dieser Anlagen besitzt. 
Die Zufahrt iiber ffemdes Eigentum muss rechtlich gesichert sein.
Bauten ohne Kanalisationsanschluss miissen eine den VSA-Normen und dem Umwelt- 
schutzgesetz entsprechende Entsorgungsanlage aufweisen.

Die Gemeinde bestimmt in Erschliessungsplanen die Art der Erschliessung der verschiede- 
nen Zonen (Art. 14 kant. RPG). Die Erschliessung einer Zone kann in Etappen (vgl. Artikel 
30) erfolgen.

Der Gemeinderat beschliesst in jedem Fall die finanzielle Beteiligung der Grundeigentiimer 
an den Erschliessungskosten.

Art. 32
Erschliessungsgrad

a) Basiserschliessung
Die Basiserschliessung im Baugebiet ist Sache der Gemeinde. Die Erstellung der Sam- 
melstrassen, der Erschliessungsstrassen und der Hauptleitungen fiir  Kanalisation und 
Wasserversorgung erfolgt durch die Gemeinde im Rahmen ihrer finanziellen Moglich- 
keiten. Die Gemeinde ist berechtigt, fiir  eine beschrankte Zeitdauer und zu noch festzule- 
genden Bedingungen eine Vorfinanzierung durch die Bauinteressenten zu verlangen.

Detailerschliessung
Die Detailerschliessung erfolgt zu Lasten der Grundeigentiimer. Um die Zahl der An- 
schliisse zu vermindem, die Erschliessungskosten zu senken und den Anschluss weiterer 
Grundeigentiimer zu gewahrleisten, kann die Gemeinde einen Detailerschliessungsplan 
erstellen.

b)
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Art. 33 
Landumlegung und Grenzregulierung 

a) Landumlegung 
Die Landumlegung besteht in der Zusammenlegung der Grundgüter eines bestimmten 
Gebietes und in der gerechten Neuverteilung des Grundeigentums und der damit verbun-
denen dinglichen Rechte. Sie dient dem Ziel, gesamthaft für die Eigentümer eine bessere 
Bodennutzung zu ermöglichen und eine zweckmässige Verwirklichung der Nutzungsplä-
ne sicherzustellen. 

Unter Vorbehalt der Genehmigung des Staatsrates wird laut kant. RPG Art. 17 das Land-
umlegungsverfahren eingeleitet: 

- durch Beschluss der Mehrheit der Eigentümer, denen die Mehrheit der Oberflächen 
gehört oder 

- durch Beschluss des Gemeinderates von Amtes wegen. 

Der Einleitungsbeschluss wird im Grundbuch angemerkt. Vorbehalten bleiben die Be-
stimmungen des entsprechenden kantonalen Dekretes. 

b) Grenzregulierung 
Die Grenzregulierung legt den neuen Grenzverlauf zwischen benachbarten Grundstücken 
im Interesse ihrer rationellen Ueberbauung und Bewirtschaftung fest. 

Sie wird laut kant. RPG Art. 18 eingeleitet auf Begehren eines interessierten Grundeig-
entümers oder von Amtes wegen auf Anordnung des Gemeinderates. 
Vorbehalten bleiben die Bestimmungen des entsprechenden kantonalen Dekretes und des 
Strassengesetzes. 

2. SICHERHEITSVORSCHRIFTEN 

Art. 34 
Unterhalt der Bauten 

Bauten und Anlagen sind vom Eigentümer so zu erstellen und zu unterhalten, dass weder 
Menschen, Tiere noch fremdes Eigentum gefährdet werden. Der Gemeinderat kann anord-
nen, dass solche schadhafte Einrichtungen instandgestellt werden. Wird die Aufforderung 
nicht in angemessener Frist befolgt, so kann er diese Einrichtungen auf Kosten des Eigentü-
mers instandstellen oder abbrechen lassen. 

Art. 35 
Bauarbeiten 

Bei der Ausführung von Bauarbeiten aller Art sind die zum Schutz der Arbeiter, der Anwoh-
ner und der Strassenbenützer erforderlichen Massnahmen zu treffen. Bauvorhaben an öffent-
lichen Strassen und Plätzen müssen eingezäunt werden. Die Gemeinden können einen Plan 
der Bauplatzinstallationen verlangen. 

Sprengungen innerhalb der Bauzone dürfen nur unter Vornahme der entsprechenden Sicher-
heitsmassnahmen ausgeführt werden. 

Der Bauherr ist für die Ordnung auf dem Bauplatz verantwortlich. Bauabfälle dürfen nicht 
der Kehrichtabfuhr mitgegeben werden, sondern sind direkt auf eine hiefür geeignete bewil-
ligte Deponie zu führen. 
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Art. 33
Landumlegung und Grenzregulierung 

Landumlegung
Die Landumlegung besteht in der Zusammenlegung der Grundgiiter eines bestimmten 
Gebietes und in der gerechten Neuverteilung des Grundeigentums und der damit verbun- 
denen dinglichen Rechte. Sie dient dem Ziel, gesamthaft fiir die Eigentiimer eine bessere 
Bodennutzung zu ermoglichen und eine zweckmassige Verwirklichung der Nutzungspla- 
ne sicherzustellen.

a)

Unter Vorbehalt der Genehmigung des Staatsrates wird laut kant. RPG Art. 17 das Land- 
umlegungsverfahren eingeleitet:

- durch Beschluss der Mehrheit der Eigentiimer, denen die Mehrheit der Oberflachen 
gehort oder

- durch Beschluss des Gemeinderates von Amtes wegen.

Der Einleitungsbeschluss wird im Grundbuch angemerkt. Vorbehalten bleiben die Be- 
stimmungen des entsprechenden kantonalen Dekretes.

Grenzregulierung
Die Grenzregulierung legt den neuen Grenzverlauf zwischen benachbarten Grundstiicken 
im Interesse ihrer rationellen Ueberbauung und Bewirtschaftung fest.

Sie wird laut kant. RPG Art. 18 eingeleitet auf Begehren eines interessierten Grundeig- 
entiimers oder von Amtes wegen auf Anordnung des Gemeinderates.
Vorbehalten bleiben die Bestimmungen des entsprechenden kantonalen Dekretes und des 
Strassengesetzes.

b)

2. SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Art. 34
Unterhalt der Bauten

Bauten und Anlagen sind vom Eigentiimer so zu erstellen und zu unterhalten, dass weder 
Menschen, Tiere noch fremdes Eigentum gefahrdet werden. Der Gemeinderat kann anord- 
nen, dass solche schadhafte Einrichtungen instandgestellt werden. Wird die Aufforderung 
nicht in angemessener Frist befolgt, so kann er diese Einrichtungen auf Kosten des Eigentii- 
mers instandstellen oder abbrechen lassen.

Art. 35 
Bauarbeiten

Bei der Ausfiihrung von Bauarbeiten aller Art sind die zum Schutz der Arbeiter, der Anwoh- 
ner und der Strassenbeniitzer erforderlichen Massnahmen zu treffen. Bauvorhaben an offent- 
lichen Strassen und Platzen miissen eingezaunt werden. Die Gemeinden konnen einen Plan 
der Bauplatzinstallationen verlangen.

Sprengungen innerhalb der Bauzone diirfen nur unter Vomahme der entsprechenden Sicher- 
heitsmassnahmen ausgefiihrt werden.

Der Bauherr ist fiir  die Ordnung auf dem Bauplatz verantwortlich. Bauabfalle diirfen nicht 
der Kehrichtabfuhr mitgegeben werden, sondem sind direkt auf eine hiefiir geeignete bewil- 
ligte Deponie zu fiihren.
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Art, 36 
Dach- und Meteorwasser, Schneefänger 

Im Bereich von Strassen und Plätzen, in denen öffentliche Ableitungskanäle bestehen, muss 
das Dachwasser durch Abfallrohre direkt ins Entwässerungssystem eingeleitet werden. Alle 
Neubauten sind im Trennsystem zu entwässern. Das Meteorwasser ist zu infiltrieren oder in 
einen natürlichen Vorfluter abzuleiten. Es ist untersagt, Wasser, Dachwasser und Abwasser 
von Grundstücken über öffentliche Strassen, Wege und Plätze abzuleiten oder der Kanalisa-
tion zuzuführen. 
Wo und solange dies nicht möglich ist, hat der Eigentümer durch geeignete Massnahmen da-
für zu sorgen, dass das Dachwasser zu keinen Vereisungen öffentlicher Strassen führt. 

Geeignete Schneefangvorrichtungen sind obligatorisch. Wo sich die Traufseite der Strasse 
zukehrt, ist durch zweckentsprechende Massnahmen dafür zu sorgen, dass Schneerutschun-
gen auf die Strasse ausgeschlossen sind. Der Eigentümer haftet für Schäden und Unfälle, die 
durch Schneerutsche oder Eisfall verursacht werden. Diese Bestimmungen gelten gegebenen-
falls auch für die bestehenden Gebäude. 

Art. 37 
Feuerpolizei 

Bauten und Anlagen müssen den kantonalen feuerpolizeilichen Bestimmungen und den Vor-
schriften über die Unterbringung von Motorfahrzeugen entsprechen. 

Für den Bau von Anlagen zur Lagerung von Brenn- und Treibstoff sind die eidgenössischen 
und kantonalen Reglemente massgebend. 

3. GESUNDHEITSPOLIZEILICHE VORSCHRIFTEN 

Art. 38 
Allgemeine Anforderungen 

Bauten und Anlagen müssen den gesundheitspolizeilichen Anforderungen entsprechen, na-
mentlich in bezug auf sanitäre Einrichtungen, Raum- und Fenstergrössen, Besonnung, Be-
lichtung, Belüftung, sowie Wärme- und Schallschutz. Massgebend sind die eidgenössischen 
und kantonalen Vorschriften. 

Für Gasthöfe, Herbergen, Wirtshäuser und andere ähnliche Betriebe gelten die Bestimmun-
gen des Gastwirtschaftsgesetzes (vgl. Gastwirtschaftsgesetz über die öffentlichen Beherber-
gungs- und Gaststätten). 

Art. 39 
Behindertengerechtes Bauen 

Bauten und Anlagen, namentlich solche, die der Allgemeinheit zur Verfügung stehen (Sport, 
Spiel und Erholung), sind so zu gestalten, dass sie für Behinderte zugänglich und benützbar 
sind. Verwiesen wird auf die kantonalen Richtlinien. 
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Art 36
Dach- und Meteorwasser, Schneefanger

Im Bereich von Strassen und Platzen, in denen offentliche Ableitungskanale bestehen, muss 
das Dachwasser durch Abfallrohre direkt ins Entwasserungssystem eingeleitet werden. Alle 
Neubauten sind im Trennsystem zu entwassem. Das Meteorwasser ist zu infiltrieren oder in 
einen natiirlichen Vorfluter abzuleiten. Es ist untersagt, Wasser, Dachwasser und Abwasser 
von Gmndstiicken liber offentliche Strassen, Wege und Platze abzuleiten oder der Kanalisa- 
tion zuzufiihren.
Wo und solange dies nicht moglich ist, hat der Eigentiimer durch geeignete Massnahmen da- 
fur zu sorgen, dass das Dachwasser zu keinen Vereisungen offenthcher Strassen fiihrt.

Geeignete Schneefangvorrichtungen sind obligatorisch. Wo sich die Traufseite der Strasse 
zukehrt, ist durch zweckentsprechende Massnahmen dafiir zu sorgen, dass Schneerutschun- 
gen auf die Strasse ausgeschlossen sind. Der Eigentiimer haftet fur Schaden und Unfalle, die 
durch Schneerutsche oder Eisfall verursacht werden. Diese Bestimmungen gelten gegebenen- 
falls auch fur die bestehenden Gebaude.

Art 37 
Feuerpolizei

Bauten und Anlagen miissen den kantonalen feuerpolizeilichen Bestimmungen und den Vor- 
schriften liber die Unterbringung von Motorfahrzeugen entsprechen.

Fiir den Bau von Anlagen zur Lagerung von Brenn- und Treibstoff sind die eidgenossischen 
und kantonalen Reglemente massgebend.

3. GESUNDHEITSPOLIZEILICHE VORSCHRIFTEN

Art 38
Allgemeine Anforderungen

Bauten und Anlagen miissen den gesundheitspolizeilichen Anforderungen entsprechen, na- 
mentlich in bezug auf sanitare Einrichtungen, Raum- und Fenstergrossen, Besonnung, Be- 
lichtung, Beliiftung, sowie Warme- und Schallschutz. Massgebend sind die eidgenossischen 
und kantonalen Vorschriften.

Fiir Gasthofe, Herbergen, Wirtshauser und andere ahnliche Betriebe gelten die Bestimmun­
gen des Gastwirtschaftsgesetzes (vgl. Gastwirtschaftsgesetz iiber die offentlichen Beherber- 
gungs- und Gaststatten).

Art 39
Behindertengerechtes Bauen

Bauten und Anlagen, namentlich solche, die der Allgemeinheit zur Verfiigung stehen (Sport, 
Spiel und Erholung), sind so zu gestalten, dass sie fiir Behinderte zuganglich und beniitzbar 
sind. Verwiesen wird auf die kantonalen Richtlinien.
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Art.40 
Immissionen 

Bauten und Anlagen dürfen nicht zu Einwirkungen auf die Nachbarschaft führen, die der Zo-
nenordnung widersprechen. 

Verboten sind insbesondere alle schädlichen oder nach Lage und Beschaffenheit des Grund-
stücks nicht gerechtfertigten Einwirkungen durch Rauch, Russ, lästige Dünste, Lärm, Wasser 
oder Erschütterungen (ZGB und USG). 

Der Gemeinderat ist berechtigt, Neubauten oder Aenderungen von bestehenden Bauten abzu-
lehnen, wenn die zu erwartenden Einwirkungen ein erträgliches Mass überschreiten werden. 
Verwiesen wird auf die eidgenössischen und kantonalen Bestimmungen des Umweltschut-
zes, insbesondere auf die eidgenössische Lärmschutz- und Luftreinhalteverordnung. Die Lär-
mempfindlichkeitsstufen sind in der Zonenordnung (vgl. Art. 56ff) gemäss Art. 43 LSV zu-
geordnet. 

Bei unzumutbarem Baulärm ist die Gemeindeverwaltung berechtigt, eine Reduktion der Lär-
mimmissionen zu verlangen oder die betreffenden Arbeiten einstellen zu lassen. 

Weitergehende Bestimmungen der Umweltschutzgesetzgebung bleiben vorbehalten. 

Art. 41 
Energiesparmassnahmen 

Die Gebäude und die Einrichtungen, die beheizt oder gekühlt werden müssen, sind so zu er-
stellen, zu betreiben und zu unterhalten, dass der Energieverlust auf ein Minimum beschränkt 
wird. Isolationen haben nach den kantonalen Bestimmungen und der SIA-Norm zu erfolgen. 

Bestehende Gebäude und Einrichtungen, die den neuen Anforderungen nicht entsprechen, 
werden diesen angepasst, sobald an ihnen bedeutende Umbauten oder Renovationen vorge-
nommen werden, namentlich bei Fassadenrenovationen und sofern die Kosten dieser Mass-
nahmen nicht unverhältnismässig sind. 

Im übrigen gelten die Bestimmungen des kantonalen Energiespargesetzes und die entspre-
chenden Ausführungsbestimmungen. 

Art. 42 
Düngereinrichtungen 

Misthöfe und Jauchekasten sind so zu erstellen und einzufrieden, dass sie keine Belastung für 
die Umgebung darstellen. Für deren Neuerstellung ist die Bewilligung der Gemeinde einzu-
holen. Uber die einzuhaltenden Abstände entscheidet der Gemeinderat. In der Regel gelten 
folgende Abstandsvorschriften: 
- 2.0 m gegenüber befahrbaren Strassen vom Strassen- oder Trottoirrand, 
- 1.50 m gegenüber Strassen und Wegen, die nicht dem Fahrzeugverkehr dienen, 
- der gesetzliche Abstand gegenüber Nachbargrenzen. 

Der Gemeinderat kann verlangen, dass bei neuen oder bestehenden Anlagen Betonumfassun- 
gen erstellt werden. 

Das Ableiten der Jauche auf fremde Grundstücke oder in die Kanalisationsanlage ist verbo-
ten. 
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Bei unzumutbarem Baularm ist die Gemeindeverwaltung berechtigt, eine Reduktion der Lar- 
mimmissionen zu verlangen oder die betreffenden Arbeiten einstellen zu lassen.

Weitergehende Bestimmungen der Umweltschutzgesetzgebung bleiben vorbehalten.

Art. 41
Energiesparmassnahmen

Die Gebaude und die Einrichtungen, die beheizt oder gekiihlt werden miissen, sind so zu er- 
stellen, zu betreiben und zu unterhalten, dass der Energieverlust auf ein Minimum beschrankt 
wird. Isolationen haben nach den kantonalen Bestimmungen und der SLA-Norm zu erfolgen.

Bestehende Gebaude und Einrichtungen, die den neuen Anforderungen nicht entsprechen, 
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Im iibrigen gelten die Bestimmungen des kantonalen Energiespargesetzes und die entspre- 
chenden Ausfuhrungsbestimmungen.
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Diingereinrichtungen

Misthofe und Jauchekasten sind so zu erstellen und einzufrieden, dass sie keine Belastung fur 
die Umgebung darstellen. Fiir deren Neuerstellung ist die Bewilligung der Gemeinde einzu- 
holen. Uber die einzuhaltenden Abstande entscheidet der Gemeinderat. In der Regel gelten 
folgende Abstandsvorschriften:
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Das Ableiten der Jauche auf fremde Grundstiicke oder in die Kanalisationsanlage ist verbo­
ten.
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4. ORTS- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ 

Art. 43 
Schutz des Ortsbildes 

Bauten, Anlagen, Reklamen und Bemalungen dürfen Landschaften, Orts- und Strassenbilder 
wie auch die Verkehrssicherheit nicht beeinträchtigen. Zur Verhinderung einer störenden 
Baugestaltung (störende Farb- oder Materialwahl, ortsfremde Bau- und Dachform u.a.) kön-
nen im Baubewilligungsverfahren Bedingungen und Auflagen verfügt, Projektänderungen 
verlangt oder die Bewilligung verweigert werden. 

Besonders schutzwürdige Bauten (Art. 44) dürfen weder nachteilig verändert noch abgebro-
chen, noch durch Veränderungen in ihrer Umgebung beeinträchtigt werden. Im Baubewilli-
gungsverfahren sind die zur Abwehr von Gefährdungen erforderlichen Bedingungen und 
Auflagen festzusetzen; es können Projektänderungen verlangt, soweit nötig Baubeschränkun-
gen verfügt oder Bauabschlag erklärt werden. 

Art. 44 
Schützenswerte Objekte 

Der Gemeinderat bezeichnet in Zusammenarbeit mit der kantonalen Denkmalpflege und der 
Heimatschutzkommission (KHK) in einem Inventar die Bauten, welche im Sinne von Artikel 
15 c) GBR schützenswert sind. Bei Baugesuchen, welche diese Bauten oder ihre nähere Um-
gebung betreffen, ist die Stellungnahme des Amtes für Denkmalpflege und der KHK einzu-
holen. 

Die schützenswerten Bauten dürfen ohne ausdrückliche Bewilligung des Gemeinderates, und 
ohne die Vormeinung der kantonalen Denkmalpflege weder abgebrochen noch umgebaut 
werden. Der Eigentümer hat einen genügenden Gebäudeunterhalt sicherzustellen. 

Für Bauten, welche in Nachbarschaft von historischen oder schützenswerten Gebäuden sind, 
kann der Gemeinderat besondere Gestaltungsvorschriften erlassen. Die Erhaltung oder Wie-
derherstellung der erhaltens- und schutzwürdigen Bauten fällt unter das Gesetz über die Er-
haltung von Kunstgegenständen und historischen Denkmälern. 

Art. 45 
Fensteröffnungen 

In der erhaltenswerten Dorfzone sind die Fenstergrössen, die Fenstergliederung und die Fen-
steranordnung den umliegenden Bauten anzupassen. 

Neue Fensteröffnungen und Türen in den Fassaden bestehender Altbauten sind gestattet. Sie 
sind aber der ursprünglichen Fenstergliederung in Ausmass und Gruppierung anzugleichen. 
Fensteröffnungen bei den Gebäuden laut Inventar (vgl. Art. 44) sind mit Seiten- bzw. Mittel-
pfosten mit mindestens 12.0 cm Breite zu versehen. 
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4. ORTS- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ

Art. 43
Schutz des Ortsbildes

Bauten, Anlagen, Reklamen und Bemalungen diirfen Landschaften, Orts- und Strassenbilder 
wie auch die Verkehrssicherheit nicht beeintrachtigen. Zur Verhinderang einer storenden 
Baugestaltung (storende Farb- oder Materialwahl, ortsfremde Bau- und Dachform u.a.) kon- 
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verlangt oder die Bewilligung verweigert werden.

Besonders schutzwiirdige Bauten (Art. 44) diirfen weder nachteilig verandert noch abgebro- 
chen, noch durch Veranderungen in ihrer Umgebung beeintrachtigt werden. Im Baubewilli­
gungsverfahren sind die zur Abwehr von Gefahrdungen erforderlichen Bedingungen und 
Auflagen festzusetzen; es konnen Projektanderungen verlangt, soweit notig Baubeschrankun- 
gen verfugt oder Bauabschlag erklart werden.

Art. 44
Schiitzenswerte Objekte

Der Gemeinderat bezeichnet in Zusammenarbeit mit der kantonalen Denkmalpflege und der 
Heimatschutzkommission (KHK)  in einem Inventar die Bauten, welche im Sinne von Artikel 
15 c) GBR schiitzenswert sind. Bei Baugesuchen, welche diese Bauten oder ihre nahere Um­
gebung betreffen, ist die Stellungnahme des Amtes fur Denkmalpflege und der KHK  einzu- 
holen.

Die schiitzenswerten Bauten diirfen ohne ausdriickliche Bewilligung des Gemeinderates, und 
ohne die Vormeinung der kantonalen Denkmalpflege weder abgebrochen noch umgebaut 
werden. Der Eigentiimer hat einen geniigenden Gebaudeunterhalt sicherzustellen.

Fiir Bauten, welche in Nachbarschaft von historischen oder schiitzenswerten Gebauden sind, 
kann der Gemeinderat besondere Gestaltungsvorschriften erlassen. Die Erhaltung oder Wie- 
derherstellung der erhaltens- und schutzwiirdigen Bauten fallt unter das Gesetz iiber die Er­
haltung von Kunstgegenstanden und historischen Denkmalem.

Art. 45
Fensteroffnungen

In der erhaltenswerten Dorfzone sind die Fenstergrossen, die Fenstergliederung und die Fen- 
steranordnung den umliegenden Bauten anzupassen.

Neue Fensteroffnungen und Tiiren in den Fassaden bestehender Altbauten sind gestattet. Sie 
sind aber der urspriinglichen Fenstergliederung in Ausmass und Gruppierung anzugleichen. 
Fensteroffnungen bei den Gebauden laut Inventar (vgl. Art. 44) sind mit Seiten- bzw. Mittel- 
pfosten mit mindestens 12.0 cm Breite zu versehen.



Eggerberg 19 

Art. 46 
Bedachung und Dachaufbauten, Baumaterialien 

a) Dachgestaltung und Material sollen eine ruhige Gesamtwirkung erzielen und sich den 
ortsüblichen Formen und Farben anpassen. Die Dachneigung beträgt in der Regel 
40 - 60 %. 

b) Die Neubauten sind mit der ortsüblichen Dachart zu decken. Für die Bedachung sind in 
der Regel Naturstein, Dachziegel, Schiefer oder schieferähnliche Materialien in dunkler 
Farbe zu verwenden. Für Ökonomiebauten ausserhalb der Bauzonen sind Bedachungen 
mit einbrennlackiertem Blech, matt und in dunkler Farbe, gestattet. 

c) Dachaufbauten, Mansardenfenster sowie Dacheinschnitte sind gestattet. Deren gesamte 
Länge darf jedoch 1/3 der Länge der darunterliegenden Fassaden nicht überschreiten. 
Der seitliche Abstand der Mansarde bis zum Gebäuderand muss 20 % der Gesamtlänge 
der entsprechenden Gebäudeseite, aber mindestens 2.0 m betragen. 

In der Dorfzone von Finnu sind Dachaufbauten, Mansardenfenster sowie Dacheinschnit-
te nicht gestattet. Ausnahmsweise wird ein flachliegendes Dachfenster pro Seite mit ei-
ner maximalen Breite einer Sparrendistanz erlaubt. 

Art. 47 
Antennen und Reklameeinrichtungen 

Aussenantennen sind auf die notwendigen Masse und Elemente zu beschränken. Balkonan-
tennen sind so anzubringen, dass sie nicht störend wirken. 

In allen Fällen, in denen Estrichantennen oder ähnliche äusserlich nicht in Erscheinung tre-
tende Anlagen einen guten Empfang gewährleisten, ist auf Aussenantennen zu verzichten. 
Bei der Bewilligung von Parabolantennen kann der Gemeinderat zum Schutz des Ortsbildes 
eine farbliche Anpassung an die Fassade oder einen speziellen Standort vorschreiben. 

Reklamen, Schaukästen, Warenautomaten, Beleuchtungseffekte und dergleichen bedürfen ei-
ner Bewilligung des Gemeinderates. Die Bewilligung ist zu verweigern, wenn diese Einrich-
tungen die Umgebung beeinträchtigen oder die Verkehrssicherheit gefährden. 

Plakate dürfen nur an den von der Gemeindebehörde bezeichneten Stellen angebracht wer-
den. 

Art. 48 
Einfriedungen 

Einfriedungen über Wasserläufe sind in der Regel verboten. Bei Ausnahmefällen, welche 
vom Gemeinderat gewährt werden können, kann ein Durchgang von mind. 1.50 m Distanz 
ab Wasserlauf verlangt werden. 

Art. 49 
Schutz von Wasserläufen 

Wasserläufe mitsamt ihren Ufern, Böschungen und Ufervegetation sind aufgrund der Bun-
desgesetzgebung über den Gewässerschutz und den Natur- und Heimatschutz geschützt. Sie 
dürfen weder korrigiert, eingedolt noch überdeckt werden. Die Ufervegetation darf weder 
gerodet, überschüttet noch auf andere Weise zum Absterben gebracht werden. Der Kanton 
kann in Ausnahmefällen Rodungen von Ufervegetation bewilligen. 

Die hangparallelen Hauptwässerwasserleitungen sind nach Möglichkeit in ihrer ursprüngli-
chen Form zu erhalten. 

Von der Oberkante der Uferböschung ist ein Bauabstand von mindestens 4.0 m einzuhalten, 
vorbehalten bleiben der gesetzliche Mindestabstand und das Gesetz über die Wasserläufe. 
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Art. 46
Bedachung und Dachaufbauten, Baumaterialien

Dachgestaltung und Material sollen eine ruhige Gesamtwirkung erzielen und sich den 
ortsiiblichen Formen und Farben anpassen. Die Dachneigung betragt in der Regel 
40 - 60 %.

a)

b) Die Neubauten sind mit der ortsiiblichen Dachart zu decken. Fur die Bedachung sind in 
der Regel Naturstein, Dachziegel, Schiefer oder schieferahnliche Materialien in dunkler 
Farbe zu verwenden. Fur Okonomiebauten ausserhalb der Bauzonen sind Bedachungen 
mit einbrennlackiertem Blech, matt und in dunkler Farbe, gestattet.

Dachaufbauten, Mansardenfenster sowie Dacheinschnitte sind gestattet. Deren gesamte 
Lange darf jedoch 1/3 der Lange der darunterliegenden Fassaden nicht iiberschreiten. 
Der seitliche Abstand der Mansarde bis zum Gebauderand muss 20 %  der Gesamtlange 
der entsprechenden Gebaudeseite, aber mindestens 2.0 m betragen.

In der Dorfzone von Finnu sind Dachaufbauten, Mansardenfenster sowie Dacheinschnit­
te nicht gestattet. Ausnahmsweise wird ein flachliegendes Dachfenster pro Seite mit ei- 
ner maximalen Breite einer Sparrendistanz erlaubt.

c)

Art. 47
Antennen und Reklameeinrichtungen

Aussenantennen sind auf die notwendigen Masse und Elemente zu beschranken. Balkonan- 
tennen sind so anzubringen, dass sie nicht storend wirken.

In alien Fallen, in denen Estrichantennen oder ahnliche ausserlich nicht in Erscheinung tre- 
tende Anlagen einen guten Empfang gewahrleisten, ist auf Aussenantennen zu verzichten.
Bei der Bewilligung von Parabolantennen kann der Gemeinderat zum Schutz des Ortsbildes 
eine farbliche Anpassung an die Fassade oder einen speziellen Standort vorschreiben.

Reklamen, Schaukasten, Warenautomaten, Beleuchtungseffekte und dergleichen bediirfen ei­
ner Bewilligung des Gemeinderates. Die Bewilligung ist zu verweigem, wenn diese Einrich- 
tungen die Umgebung beeintrachtigen oder die Verkehrssicherheit gefahrden.

Plakate diirfen nur an den von der Gemeindebehorde bezeichneten Stellen angebracht wer- 
den.

Art. 48
Einfriedungen

Einfriedungen iiber Wasserlaufe sind in der Regel verboten. Bei Ausnahmefallen, welche 
vom Gemeinderat gewahrt werden konnen, kann ein Durchgang von mind. 1.50 m Distanz 
ab Wasserlauf verlangt werden.

Art 49
Schutz von Wasserliiufen

Wasserlaufe mitsamt ihren Ufem, Boschungen und Ufervegetation sind aufgrund der Bun- 
desgesetzgebung iiber den Gewasserschutz und den Natur- und Heimatschutz geschiitzt. Sie 
diirfen weder korrigiert, eingedolt noch iiberdeckt werden. Die Ufervegetation darf weder 
gerodet, iiberschiittet noch auf andere Weise zum Absterben gebracht werden. Der Kanton 
kann in Ausnahmefallen Rodungen von Ufervegetation bewilligen.

Die hangparallelen Hauptwasserwasserleitungen sind nach Moglichkeit in ihrer urspriingli- 
chen Form zu erhalten.

Von der Oberkante der Uferboschung ist ein Bauabstand von mindestens 4.0 m einzuhalten, 
vorbehalten bleiben der gesetzliche Mindestabstand und das Gesetz iiber die Wasserlaufe.
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5. STRASSEN UND BAULINIEN 

Art. 50 
Baulinienplan 

a) Der Baulinienplan gibt an, wieweit an bestehende oder projektierte Strassen und Plätze 
gebaut werden kann. Auf der Seite der Baulinien muss der minimale Grenzabstand nicht 
mehr berücksichtigt werden. Um Rechtskraft zu haben, muss der Plan nach einer öffent-
lichen Auflage gemäss den Bestimmungen des kantonalen Strassengesetzes vom Staats-
rat homologiert werden. 

b) Die unter Bauverbot fallende Zone innerhalb der Baulinien bleiben Eigentum der An-
stösser, kann aber von der Gemeinde zur Erstellung von Verkehrswegen übernommen 
werden. In diesen Bauverbotszonen darf der Untergrund nur für das Verlegen von Lei-
tungen und Kabeln benützt werden. Oberirdische Bauten und Einrichtungen sind nicht 
gestattet. Ausnahmen sind nur nach kantonalem Strassengesetz möglich. 

c) An Gebäuden, welche über die Baulinie oder den reglementarischen Abstand zu öffentli-
chen Wegen und Durchgangsrechten hinausragen, dürfen mit Bewilligung des Gemein-
derates nur die zum Unterhalt erforderlichen Arbeiten ausgeführt werden. Veränderun-
gen an solchen Bauten können ausnahmsweise und nur gegen Eintragung ins Grundbuch 
auf Kosten des Bauherrn gestattet werden. Diese Eintragung bestimmt, dass der Mehr-
wert, welcher durch die Veränderung entstanden ist, bei einem späteren Erwerb des Ge-
bäudes durch die Gemeinde oder den Kanton ausser Betracht fallen muss. 

d) Wo Baulinien fehlen oder nicht in absehbarer Zeit erarbeitet werden, beträgt der Abstand 
3.0 m ab Strassenrand. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen für Garagenvorplätze 
(Artikel 53). 

e) Rechtskräftige Baulinienpläne sowie die unter Absatz d) erwähnten Vorschriften sind 
oberirdisch wie unterirdisch bindend. Die rechtskräftigen Baulinienpläne befinden sich 
auf der Gemeindekanzlei und beim kantonalen Baudepartement und können dort einge-
sehen werden. 

Art. 51 
Vorspringende Gebäudeteile 

Ausladungen über die Baulinie in den freien Luftraum des öffentlichen Grundes sind gestat-
tet. Die Ausladung darf nicht mehr als 1.50 m betragen und muss mindestens 2.50 m über 
dem Gehsteig und mindestens 4.50 m über der Fahrbahn liegen. 

Weder Türen, Portale, Fenster und Rolläden dürfen sich in weniger als 4.50 m Höhe oberhalb 
der Fahrbahn und 2.50 m überhalb des Gehsteiges öffnen. 

Wenn es das öffentliche Interesse erheischt, müssen vorspringende Gebäudeteile entfernt 
oder abgeändert werden. 

Bei Kantonsstrassen gilt das kantonale Strassengesetz. 
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Art. 50 
Baulinienplan

a)Der Baulinienplan gibt an, wieweit an bestehende Oder projektierte Strassen und Platze 
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mehr beriicksichtigt werden. Um Rechtskraft zu haben, muss der Plan nach einer offent- 
lichen Auflage gemass den Bestimmungen des kantonalen Strassengesetzes vom Staats- 
rat homologiert werden.

Die unter Bauverbot fallende Zone innerhalb der Baulinien bleiben Eigen turn der An- 
stosser, kann aber von der Gemeinde zur Erstellung von Verkehrswegen iibemommen 
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chen Wegen und Durchgangsrechten hinausragen, diirfen mit Bewilligung des Gemein- 
derates nur die zum Unterhalt erforderlichen Arbeiten ausgefiihrt werden. Veranderun- 
gen an solchen Bauten konnen ausnahmsweise und nur gegen Eintragung ins Grundbuch 
auf Kosten des Bauherm gestattet werden. Diese Eintragung bestimmt, dass der Mehr- 
wert, welcher durch die Veranderung entstanden ist, bei einem spateren Erwerb des Ge- 
baudes durch die Gemeinde oder den Kanton ausser Betracht fallen muss.

b)

c)

d) Wo Baulinien fehlen oder nicht in absehbarer Zeit erarbeitet werden, betragt der Abstand 
3.0 m ab Strassenrand. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen fiir Garagenvorplatze 
(Artikel 53).

Rechtskraftige Baulinienplane sowie die unter Absatz d) erwahnten Vorschriften sind 
oberirdisch wie unterirdisch bindend. Die rechtskraftigen Baulinienplane befinden sich 
auf der Gemeindekanzlei und beim kantonalen Baudepartement und konnen dort einge- 
sehen werden.

e)

Art 51
Vorspringende Gebaudeteile

Ausladungen iiber die Baulinie in den freien Luftraum des offentlichen Grundes sind gestat­
tet. Die Ausladung darf nicht mehr als 1.50 m betragen und muss mindestens 2.50 m iiber 
dem Gehsteig und mindestens 4.50 m iiber der Fahrbahn liegen.

Weder Tiiren, Portale, Fenster und Rolladen diirfen sich in weniger als 4.50 m Hohe oberhalb 
der Fahrbahn und 2.50 m iiberhalb des Gehsteiges offnen.

Wenn es das offentliche Interesse erheischt, miissen vorspringende Gebaudeteile entfemt 
oder abgeandert werden.

Bei Kantonsstrassen gilt das kantonale Strassengesetz.
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Art. 52 
Parkierung 

a) Bei Neubauten und grösseren Umbauen sind in den Dorfgebieten auf privatem Grund 
ausreichende Abstellflächen für Motorfahrzeuge anzulegen. Dabei hat auf jede Wohnung 
mindestens ein Garagen- oder Abstellplatz auf privaten Grund zu entfallen. Bei anderen 
Bauten legt der Gemeinderat die nötigen Abstellplätze fest. 

In der Regel gilt, dass bei Hotels für je 2 Zimmer, bei Geschäftshäusern für je 50 m2 und 
bei Gaststätten für je 4 Plätze ein Einstell- oder Parkplatz zu schaffen ist. Die Richtlinien 
der Vereinigung schweizerischer Strassenfachmänner dienen dem Gemeinderat als 
Grundlage für die in diesem Reglement nicht vorgesehenen Fälle. 

b) Ist die Errichtung von Parkplätzen auf eigenem Grund nicht möglich, ist der Grundeigen-
tümer durch den Gemeinderat zur Leistung von Beiträgen an Bau und Unterhalt solcher 
Anlagen an einem anderen Ort zu verpflichten. Die Höhe der Beitragssumme ist von der 
Urversammlung festzulegen. 

Art. 53 
Ausfahrten, Garagenvorplätze 

Ausfahrten sind so anzulegen, dass ihre Benützung den Verkehr nicht behindert. Eine lieber-
sieht darf weder durch Pflanzen, Mauern, Einfriedungen noch durch andere Anlagen behin-
dert werden. 

Die Neigung von Ausfahrtsrampen darf nicht vor der Baulinie angesetzt werden und soll in 
der Regel 15 % Gefälle nicht überschreiten. 

Garagen mit Ausfahrt gegen die Strasse müssen einen Vorplatz von mindestens 5.0 m Tiefe 
gemessen vom projektierten Strassen- resp. Trottoirrand aufweisen. Längs einer Bergstrasse, 
wo das Gelände stark fällt, kann diese Distanz auf 4.0 m reduziert werden. 

Wird bei bestehenden Bauten eine Garage ein- oder angebaut, kann der Gemeinderat einen 
kleineren Abstand bewilligen, sofern die örtlichen Verhältnisse dies zulassen. 

Im übrigen gelten die Bestimmungen des kantonalen Strassengesetzes. 

Art. 54 
Private Strassen und Wege 

Privatstrassen müssen sich dem Bebauungs- und Zonenplan einordnen und sind dem Ge-
meinderat zur Genehmigung vorzulegen. Für Unterhalt, Reinigung und Beleuchtung sind die 
Eigentümer verantwortlich. 

Ein Anschluss von Privatstrassen oder Privatzufahrten an das kantonale Strassennetz muss 
dem Strassengesetz entsprechen, den VSS-Normen genügen und durch die zuständigen kan-
tonalen Instanzen genehmigt werden. 

Bestehende Privatstrassen können bei öffentlichem Interesse von der Gemeinde gegen eine 
angemessene Entschädigung übernommen werden. 
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Art 52 
Parkierung

a) Bei Neubauten und grosseren Umbauen sind in den Dorfgebieten auf privatem Grand 
ausreichende Abstellflachen fur Motorfahrzeuge anzulegen. Dabei hat auf jede Wohnung 
mindestens ein Garagen- oder Abstellplatz auf privaten Grand zu entfallen. Bei anderen 
Bauten legt der Gemeinderat die notigen Abstellplatze fest.

In der Regel gilt, dass bei Hotels fiir je 2 Zimmer, bei Geschaftshausem fUr je 50 m2 und 
bei Gaststatten fiir je 4 Platze ein Einstell- oder Parkplatz zu schaffen ist. Die Richtlinien 
der Vereinigung schweizerischer Strassenfachmanner dienen dem Gemeinderat als 
Grandlage fiir die in diesem Reglement nicht vorgesehenen Falle.

Ist die Errichtung von Parkplatzen auf eigenem Grand nicht moglich, ist der Grundeigen- 
tiimer durch den Gemeinderat zur Leistung von Beitragen an Bau und Unterhalt solcher 
Anlagen an einem anderen Ort zu verpflichten. Die Hohe der Beitragssumme ist von der 
Urversammlung festzulegen.

b)

Art. 53
Ausfahrten, Garagenvorplatze

Ausfahrten sind so anzulegen, dass ihre Beniitzung den Verkehr nicht behindert. Eine Ueber- 
sicht darf weder durch Pflanzen, Mauem, Einfriedungen noch durch andere Anlagen behin­
dert werden.

Die Neigung von Ausfahrtsrampen darf nicht vor der Baulinie angesetzt werden und soli in 
der Regel 15 % Gefalle nicht iiberschreiten.

Garagen mit Ausfahrt gegen die Strasse miissen einen Vorplatz von mindestens 5.0 m Tiefe 
gemessen vom projektierten Strassen- resp. Trottoirrand aufweisen. Langs einer Bergstrasse, 
wo das Gelande stark fallt, kann diese Distanz auf 4.0 m reduziert werden.

Wird bei bestehenden Bauten eine Garage ein- oder angebaut, kann der Gemeinderat einen 
kleineren Abstand bewilligen, sofem die ortlichen Verhaltnisse dies zulassen.

Im iibrigen gelten die Bestimmungen des kantonalen Strassengesetzes.

Art. 54
Private Strassen und Wege

Privatstrassen miissen sich dem Bebauungs- und Zonenplan einordnen und sind dem Ge­
meinderat zur Genehmigung vorzulegen. Fiir Unterhalt, Reinigung und Beleuchtung sind die 
Eigentiimer verantwortlich.

Ein Anschluss von Privatstrassen oder Privatzufahrten an das kantonale Strassennetz muss 
dem Strassengesetz entsprechen, den VSS-Normen geniigen und durch die zustandigen kan­
tonalen Instanzen genehmigt werden.

Bestehende Privatstrassen konnen bei bffentlichem Interesse von der Gemeinde gegen eine 
angemessene Entschadigung iibemommen werden.
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VI ZONENVORSCHRIFTEN 

1. ZONENEINTEILUNG 

Art. 55 
Zoneneinteilung 

Das Gemeindegebiet wird in folgende Zonen eingeteilt: 
(Zonennutzungspläne Mst. 1:2'000 und Nutzungsplan 1:10'000) 

A) Bauzonen 

Bezeichnung Farbe 

Dorfzone D 
Dorfzone D-LEB 
Dorfzone D1 
Ferienhauszone F 1 
Ferienhauszone F2 
Wohnzone W1 (1-geschossig) 
Wohnzone 2: ( 2-geschossig) 
Wohnzone 3: ( 3-geschossig) 
Zone für öffentliche Bauten und Anlagen 
Verkehrszone 

B) Landwirtschaftszonen 
Landwirtschaftszone 
Rebbauzonen 
Sömmerungsweiden 

C) Schutzzonen  
Landschafts- und Naturschutzzone 

D) Weitere Zonen  
Zone für Sport und Erholung 
Abbau- und/oder Deponiezonen 
Übriges Gemeindegebiet 

E) Zonen nach Spezialgesetzgebung 
Waldareal und Baumbestände 
Quellschutzzone 
Gefahrenzonen 

D dunkelbraun 
D-LEB dunkelbraun/grün 
Dl braun / hellbraun 
Fl hell orange 
F2 orange 
W1 beige 
W2 hellbraun 
W3 rot 
ö B+ A hellgrün 
V hellgelb 

LZ saftgrün 
RZ olivgrün 
SW hellbraun 

SZ div. grün 

S+E hellgrün/dunkelgrün 
AD Signet 
üG weiss 

WD Planraster 
QZ blau gestrichelt 
GZ rot o. blau umrandet 
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VI ZONENVORSCHRIFTEN

1. ZONENEINTEILUNG

Art. 55
Zoneneinteilung

Das Gemeindegebiet wird in folgende Zonen eingeteilt: 
(Zonennutzungsplane Mst. 1:2'000 und Nutzungsplan 1:10'000)

A) Bauzonen

Bezeichnung Farbe

Dorfzone D 
Dorfzone D-LEB 
Dorfzone D1 
Ferienhauszone FI 
Ferienhauszone F2 
WohnzoneWl (1-geschossig)
Wohnzone 2: (2-geschossig)
Wohnzone 3: (3-geschossig)
Zone fur offentliche Bauten und Anlagen 
Verkehrszone

D dunkelbraun
dunkelbraun/griin
braun / hellbraun
hell orange
orange
beige
hellbraun

D-LEB
D1
FI
F2
W1
W2
W3 rot
o B+ A hellgriin

hellgelbV

Landwirtschaftszonen
Landwirtschaftszone
Rebbauzonen
Sonunerungsweiden

B)
LZ saftgriin

olivgrtin
hellbraun

RZ
SW

Schutzzonen
Landschafts- und Naturschutzzone

C)
SZ div. griin

Weitere Zonen 
Zone fur Sport und Erholung 
Abbau- und/oder Deponiezonen 
Ubriges Gemeindegebiet

Zonen nach Spezialgesetzgebung 
Waldareal und Baumbestande 
Quellschutzzone 
Gefahrenzonen

D)
S+E hellgriin/dunkelgriin

Signet
weiss

AD
UG

E)
WD Planraster 

blau gestrichelt 
rot o. blau umrandet

QZ
GZ
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2. ZONENORD UNG 

Art. 56 
Dorfzone D + D-LEB, D1 

Zweck der Zone: 

Bauweise: 
Geschosszahl: 
Gebäudehöhe: 

Grenzabstand: 

Lärmempfindlichkeit:  

Erstellung von Wohn- und kleineren Geschäftsbauten, Wahrung der 
erhaltenswerten Eigenart des Dorfes, Förderung einer zweckmässi- 
gen Sanierung. 
offen 
entsprechend der Höhe umliegender Bauten, max. 2 Geschosse 
Dorfzone D: max. 10.00 m O.K.Fusspfette 
Dorfzone Finnen: max.7.00 m O.K.Fusspfette 
Dorfzone D-LEB• max. 6.00 m O.K.Fusspfette 
1/3 der Höhe der Baute, von jedem Punkt der Fassade aus gemessen, 
mindestens aber 3.0 m. 
Stufe II. 

Besondere Bestimmungen: 
Neu-, An- oder Umbauten haben sich in Stellung, Höhe, Dachform, Proportionen, 
Fensteröffnungen, Material, Fassade und Farbe den Bauten des Dorfkerns anzupassen. 
In besonderen Fällen kann der Gemeinderat, aufgrund einer Vormeinung der kantonalen 
Baukommission und gestützt auf Art. 12 des Beschlusses vom 15.5.1968 über die im 
Interesse der Feuerpolizei bei Bauten einzuhaltenden Abstände, einen kleineren 
Grenzabstand bewilligen. Insbesondere kann er den Wiederaufbau eines Gebäudes auf 
dem alten Grundriss gestatten, auch wenn das Bauvorhaben den obigen Vorschriften 
nicht entspricht, sofern dies zu einer wesentlichen Verbesserung gegenüber der vorge-
schriebenen Bauweise beiträgt. Es dürfen dabei jedoch keine wesentlichen nachbarlichen 
und keine öffentlichen Interessen verletzt werden. 
Bei Gesuchen zwecks Umbau alter Gebäude sind Fotos von allen Fassaden und vom 
Gebäude in der Baugruppe beizulegen. 
Artikel 43 und ff sind besonders zu berücksichtigen. 
In der D-LEB (landschaftlich empfindliches Baugebiet) gelten die Bestimmungen der 
Dorfzone und im besonderen diejenigen des Orts- und Landschaftsschutzes. 
In der Dorfzone Dl (Weilerzone) geht es vor allem um den Erhalt der bestehenden Bau-
substanz. 

Art. 57 
Ferienhauszone Fl (Finnen, Wyer) 
Wohnzone W1 (Eggerberg) 

Zweck der Zone: 
Bauweise: 
Geschosszahl: 
Gebäudehöhe: 
Gebäudelänge: 
Grenzabstand: 

Ausnutzung: 

Lärmempfindlichkeit: 
Baumaterial: 

Einfamilien- und Ferienhäuser 
offen 
max. 1 Vollgeschosse 
max. 7.00 m O.K. Fusspfette 
Fl = 10.0 m, W1 = 12.0 m 
1/3 der Höhe, von jedem Punkt der Fassade aus gemessen, minde- 
stens aber 3.0 m. 
grosser Grenzabstand: 50% der Gebäudehöhe 
az: Fl = 0.3 

W1= 0.4 
Stufe 
In den Ferienhauszonen soll das Sockelgeschoss der Gebäude aus 
Mauerwerk oder Beton, der Oberbau als Richtwert zu 2/3 in Holz 
erstellt werden. Das Mauerwerk darf nicht zu hell gestrichen sein. 
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2. ZONENORDNUNG

Art. 56
Dorfzone D + D-LEB, D1

Zweck  der Zone: Erstellung von Wohn- und kleineren Geschaftsbauten, Wahrung der 
erhaltenswerten Eigenart des Dorfes, Forderung einer zweckmassi- 
gen Sanierung. 
offen
entsprechend der Hohe umliegender Bauten, max. 2 Geschosse
Dorfzone D: max. 10.00 m O.K.Fusspfette
Dorfzone Finnen: max.7.00 m O.K.Fusspfette
Dorfzone D-LEB: max. 6.00 m O.K.Fusspfette
1/3 der Hohe der Baute, von jedem Punkt der Fassade aus gemessen,
mindestens aber 3.0 m.
Stufe n.

Bauweise:
Geschosszahl:
Gebaudehohe:

Grenzabstand:

Larmempfindlichkeit:

Besondere Bestimmungen:
Neu-, An- oder Umbauten haben sich in Stellung, Hohe, Dachform, Proportionen, 
Fensteroffnungen, Material, Fassade und Farbe den Bauten des Dorfkems anzupassen.
In besonderen Fallen kann der Gemeinderat, aufgrund einer Vormeinung der kantonalen 
Baukommission und gestiitzt auf Art. 12 des Beschlusses vom 15.5.1968 iiber die im 
Interesse der Feuerpolizei bei Bauten einzuhaltenden Abstande, einen kleineren 
Grenzabstand bewilligen. Insbesondere kann er den Wiederaufbau eines Gebaudes auf 
dem alten Grundriss gestatten, auch wenn das Bauvorhaben den obigen Vorschriften 
nicht entspricht, sofem dies zu einer wesentlichen Verbesserung gegeniiber der vorge- 
schriebenen Bauweise beitragt. Es diirfen dabei jedoch keine wesentlichen nachbarlichen 
und keine offentlichen Interessen verletzt werden.
Bei Gesuchen zwecks Umbau alter Gebaude sind Fotos von alien Fassaden und vom 
Gebaude in der Baugruppe beizulegen.
Artikel 43 und ff sind besonders zu beriicksichtigen.
In der D-LEB (landschaftlich empfindliches Baugebiet) gelten die Bestimmungen der 
Dorfzone und im besonderen diejenigen des Orts- und Landschaftsschutzes.
In der Dorfzone D1 (Weilerzone) geht es vor allem um den Erhalt der bestehenden Bau- 
substanz.

Art. 57
Ferienhauszone FI (Finnen, Wyer) 
Wohnzone WI (Eggerberg)

Einfamilien- und Ferienhauser 
offen
max. 1 Vollgeschosse 
max. 7.00 m O.K. Fusspfette 
FI = 10.0 m,Wl = 12.0 m
1/3 der Hohe, von jedem Punkt der Fassade aus gemessen, minde­
stens aber 3.0 m.
grosser Grenzabstand: 50% der Gebaudehohe 
az: FI = 0.3 
Wl = 0.4 

Stufe n.In den Ferienhauszonen soli das Sockelgeschoss der Gebaude aus 
Mauerwerk oder Beton, der Oberbau als Richtwert zu 2/3 in Holz 
erstellt werden. Das Mauerwerk darf nicht zu hell gestrichen sein.

Zweck  der Zone:
Bauweise:
Geschosszahl:
Gebaudehohe:
Gebaudelange:
Grenzabstand:

Ausnutzung:

Larmempfindlichkeit:
Baumaterial:
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Art. 58 
Ferienhauszone F2 (Finnen) 
Wohnzone W2 (Eggerberg-Eggen) 

Zweck der Zone: 
Bauweise: 
Geschosszahl: 
Gebäudehöhe: 

Gebäudelänge: 
Grenzabstand: 

Ausnutzung: 

Lärmempfindlichkeit: 
Baumaterial: 

Art. 59 
Wohnzone W3 

Zweck der Zone: 
Bauweise: 
Geschosszahl: 
Gebäudehöhe: 
Gebäudelänge: 
Grenzabstand: 

Ausnutzung; 
Lärmempfindlichkeit:  

Wohn- und Ferienhäuser mit Gewerbebetrieben, 
offen 
max. 2 Vollgeschosse 
F2 = max. 9.50 m O.K. Fusspfette 
W2 = max. 10.00 m O.K. Fusspfette 
F2 = 10.0 m, W2 = 12.0 m 
kleiner Grenzabstand 1/3 der Höhe, von jedem Punkt der Fassade 
aus gemessen, mindestens aber 3.0 m. 
grosser Grenzabstand: 50% der betreffenden Gebäudehöhe 
az: F2 = 0.5 

W2 = 0.7 
Stufe II. 
das Sockelgeschoss der Gebäude soll aus Mauerwerk oder Beton, 
der Aufbau in der W2 soll Holz als Gestaltungselement enthalten 
und in der F2 zu 2/3 in Holz erstellt werden. Das Mauerwerk darf 
nicht zu hell gestrichen werden. 

Mehrfamilienhäuser mit Gewerbebetrieben, 
offen 
max. 3 Vollgeschosse 
max. 12.50 m O.K. Fusspfette 
14.0 m 
kleiner Grenzabstand 1/3 der jeweiligen Gebäudehöhe, 
mindestens aber 3.0 m 
grosser Grenzabstand; 50% der Gebäudehöhe 
az = 0.9 
Stufe 

Art. 60 
Zone für öffentliche Bauten und Anlagen 

Zweck der Zone: 

Bauweise: 
Grenzabstand: 

Lärmempfindlichkeit:  

öffentlichen Bauten und Anlagen oder anderen Einrichtungen 
(Sport, Erholung), die im öffentlichen Interesse liegen. 
offen oder geschlossen 
1/3 der Höhe der Baute, von jedem Punkt aus gemessen, mindestens 
aber 3.0 m. 
Stufe II oder BI. 

Besondere Bestimmungen: 
- Jegliche private überbauung ist untersagt. 

Art. 61 
Verkehrszone 

Die Verkehrszone umfasst die bestehenden und zukünftigen, öffentlichen und privaten Stras-
sen, Wege und Parkierungsflächen. 

Neben den eigentlichen Parkierungsanlagen können im beschränktem Umfang Bauten im öf-
fentlichen oder betrieblichen Interesse bewilligt werden. 
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Art. 58
Ferienhauszone F2 (Finnen) 
Wohnzone W2 (Eggerberg-Eggen)

Zweck der Zone: 
Bauweise: 
Geschosszahl: 
Gebaudehohe:

Wohn- und Ferienhauser mit Gewerbebetrieben, 
offen
max. 2 Vollgeschosse 
F2 = max. 9.50 m O.K. Fusspfette 
W2 = max. 10.00 m O.K. Fusspfette 
F2 = 10.0 m, W2 = 12.0 m
kleiner Grenzabstand 1/3 der Hohe, von jedem Punkt der Fassade 
aus gemessen, mindestens aber 3.0 m. 
grosser Grenzabstand: 50% der betreffenden Gebaudehohe 
az:F2 = 0.5 

W2 = 0.7 
Stufe n.das Sockelgeschoss der Gebaude soil aus Mauerwerk oder Beton, 
der Aufbau in der W2 soil Holz als Gestaltungselement enthalten 
und in der F2 zu 2/3 in Holz erstellt werden. Das Mauerwerk darf 
nicht zu hell gestrichen werden.

Gebaudelange:
Grenzabstand:

Ausnutzung:

Larmempfindlichkeit:
Baumaterial:

Art. 59
Wohnzone W3

Zweck der Zone:
Bauweise:
Geschosszahl:
Gebaudehohe:
Gebaudelange:
Grenzabstand:

Mehrfamilienhauser mit Gewerbebetrieben, 
offen
max. 3 Vollgeschosse 
max. 12.50 m O.K. Fusspfette 
14.0 m
kleiner Grenzabstand 1/3 der jeweiligen Gebaudehohe, 
mindestens aber 3.0 m
grosser Grenzabstand; 50% der Gebaudehohe 
az =0.9 
Stufe n.

Ausnutzung;
Larmempfindlichkeit:

Art. 60
Zone fiir offentliche Bauten und Anlagen

Zweck der Zone: offentlichen Bauten und Anlagen oder anderen Einrichtungen 
(Sport, Erholung), die im offentlichen Interesse liegen. 
offen oder geschlossen
1/3 der Hohe der Baute, von jedem Punkt aus gemessen, mindestens 
aber 3.0 m.

Bauweise:
Grenzabstand:

Larmempfindlichkeit: Stufe II  oder HI.

Besondere Bestimmungen:
Jegliche private Uberbauung ist untersagt.

Art. 61
Verkehrszone

Die Verkehrszone umfasst die bestehenden und zukiinftigen, offentlichen und privaten Stras- 
sen, Wege und Parkierungsflachen.

Neben den eigentlichen Parkierungsanlagen konnen im beschranktem Umfang Bauten im of- 
fentlichen oder betrieblichen Interesse bewilligt werden.
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Art. 62 
Landwirtschaftszonen 

a) Landwirtschaftliche Prioritätszonen  
Die landwirtschaftlichen Flächen sind laut kantonalem Richtplan je nach Geländeform, 
Bodenbeschaffenheit oder Erschliessungsgrad und klimatische Verhältnisse in Flächen 1. 
(inkl. Reben) und 2. Priorität (inkl. Alp- und Sörnmerungsweiden) im Nutzungsplan dar-
gestellt. 

b) Geschützte Landwirtschaftszone 

Die geschützte Landwirtschaftszone umfasst Gebiete, die wegen ihrer Eigenart und ihrer 
Schönheit schützenswert sind (Art. 32 kant. RPG), und deren Erhaltung von einer traditio-
nellen Bewirtschaftung abhängt. 

Innerhalb der geschützten Landwirtschaftszone ist eine landschaftsschonende und 
massvolle Landwirtschaft zu betreiben. Hecken und Einzelbäume sowie das Bewässe-
rungssystem sind zu erhalten. 

In diesen Zonen dürfen Bauten und Anlagen nur bewilligt werden, soweit sie der landwirt-
schaftlichen Nutzung des Boden und den damit verbundenen Bedürfnissen der bäuerlichen 
Bevölkerung und ihrer Hilfskräfte oder der Sicherung der bäuerlichen Existenz dienen. Die 
Zuständigkeit liegt bei den kantonalen Instanzen. 
In den Landwirtschaftszonen gilt die Lärmempfindlichkeitsstufe Ill. 

Art. 63 
Landschafts- und Naturschutzzonen 

a) Landschaftsschutzzonen 

Die Landschaftsschutzzone dient der Erhaltung von besonders schönen und wertvollen 
Landschaften in ihrer Vielfalt und Eigenart. 
Bauten und Anlagen sind nur zulässig, wenn sie auf diesen Standort angewiesen oder 
zur Wartung und Bewirtschaftung des Gebietes notwendig sind. Solche Bauten und 
Anlagen sind besonders gut zu gestalten und in die Landschaft einzugliedern. 

- Der Charakter der Heckenlandschaften (Baumbestände) und der halboffenen Land-
schaften ist nach Möglichkeit zu bewahren. Vorhaben wie Terrainveränderungen, Ro-
dungen oder Beseitigung von Hecken, Feld- und Ufergehölzen sind bewilligungs-
pflichtig. Bei grösseren Eingriffen sind nach den Weisungen des Gemeinderates Er-
satzpflanzungen vorzunehmen. 

b) Naturschutzzonen 

Die Naturschutzzone umfasst Gebiete, die wegen ihrer Eigenart oder ihrer besonderen 
Pflanzen- oder Tiergesellschaften schützenswert sind. Bauten und Anlagen sind unter-
sagt, wenn sie nicht zur Wartung oder Bewirtschaftung des Gebietes notwendig sind. 
Massnahmen wie z.B. Entwässerungen, neue Bewässerungsanlagen, Terrainverände-
rungen oder Bodenverbesserungen sind nur zulässig, wenn sie dem Zonenzweck ent-
sprechen. 

- Soweit es für den Schutz und die Pflege der Naturschutzzonen erforderlich ist, kann 
der Gemeinderat weitere Schutzverordnungen erlassen. 

c) Der Schutz von Objekten, die aufgrund besonderer Gesetzgebung in Inventaren des Bun-
des oder des Kantons verzeichnet sind, wird durch jene Gesetzgebung umschrieben. 
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Art 62
Landwirtschaftszonen

Landwirtschaftliche Prioritatszonen
Die landwirtschaftlichen Flachen sind laut kantonalem Richtplan je nach Gelandeform, 
Bodenbeschaffenheit Oder Erschliessungsgrad und klimatische Verhaltnisse in Flachen 1. 
(inkl. Reben) und 2. Prioritat (inkl. Alp- und Sommerungsweiden) im Nutzungsplan dar- 
gestellt.

b) Geschutzte Landwirtschaftszone

Die geschutzte Landwirtschaftszone umfasst Gebiete, die wegen ihrer Eigenart und ihrer 
Schonheit schiitzenswert sind (Art. 32 kant. RPG), und deren Erhaltung von einer traditio- 
nellen Bewirtschaftung abhangt.

Innerhalb der geschiitzten Landwirtschaftszone ist eine landschaftsschonende und 
massvolle Landwirtschaft zu betreiben. Hecken und Einzelbaume sowie das Bewasse- 
rungssystem sind zu erhalten.

In diesen Zonen diirfen Bauten und Anlagen nur bewilligt werden, soweit sie der landwirt­
schaftlichen Nutzung des Boden und den damit verbundenen Bediirfnissen der bauerlichen 
Bevolkerung und ihrer Hilfskrafte oder der Sicherung der bauerlichen Existenz dienen. Die 
Zustandigkeit liegt bei den kantonalen Instanzen.
In den Landwirtschaftszonen gilt die Larmempfindlichkeitsstufe III.

a)

Art. 63
Landschafts- und Naturschutzzonen

Landschaftsschutzzonen

- Die Landschaftsschutzzone dient der Erhaltung von besonders schonen und wertvollen 
Landschaften in ihrer Vielfalt und Eigenart.

- Bauten und Anlagen sind nur zulassig, wenn sie auf diesen Standort angewiesen oder 
zur Wartung und Bewirtschaftung des Gebietes notwendig sind. Solche Bauten und 
Anlagen sind besonders gut zu gestalten und in die Landschaft einzugliedem.

- Der Charakter der Heckenlandschaften (Baumbestande) und der halboffenen Land­
schaften ist nach Moglichkeit zu bewahren. Vorhaben wie Terrainveranderungen, Ro- 
dungen oder Beseitigung von Hecken, Feld- und Ufergeholzen sind bewilligungs- 
pflichtig. Bei grosseren Eingriffen sind nach den Weisungen des Gemeinderates Er- 
satzpflanzungen vorzunehmen.

Naturschutzzonen

- Die Naturschutzzone umfasst Gebiete, die wegen ihrer Eigenart oder ihrer besonderen 
Pflanzen- oder Tiergesellschaften schiitzenswert sind. Bauten und Anlagen sind unter- 
sagt, wenn sie nicht zur Wartung oder Bewirtschaftung des Gebietes notwendig sind.

- Massnahmen wie z.B. EntwSsserungen, neue Bewasserungsanlagen, Terrainverande­
rungen oder Bodenverbesserungen sind nur zulassig, wenn sie dem Zonenzweck ent- 
sprechen.

- Soweit es fur den Schutz und die Pflege der Naturschutzzonen erforderlich ist, kann 
der Gemeinderat weitere Schutzverordnungen erlassen.

Der Schutz von Objekten, die aufgrund besonderer Gesetzgebung in Inventaren des Bun-
des Oder des Kantons verzeichnet sind, wird durch jene Gesetzgebung umschrieben.

a)

b)

c)
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Art. 64 
Bedeutung der Natur- und Landschaftsschutzgebiete 

a) In den Schutzgebieten von nationaler Bedeutung (BLN/KLN) fällt die Wahrung des Na-
tur- und Landschaftsschutzes in die Zuständigkeit des Kantons und des Bundes. 

Unter Anhörung der Gemeinde erarbeitet der Kanton Massnahmen und hält sie in einem 
Reglement fest. 

Eine schonende Weiterführung der differenzierten Nutzungen ist anzustreben, so dass die 
Bedeutung des Schutzgebietes erhalten bleibt. 

Eingriffe jeglicher Art sind besonders sorgfältig zu prüfen. Veränderungen sind nur ge-
stattet, wenn sie einem gleich- oder höherwertigen öffentlichen Interesse entsprechen. 

Die Bestimmungen des Natur- und Heimatschutzgesetzes (NHG) sind zu beachten. 

b) In den Schutzgebieten von kantonaler Bedeutung fällt die Wahrung des Natur- und Land-
schaftsschutzes in die Zuständigkeit von Kanton und Gemeinde. 

Gemeinsam erarbeiten sie Massnahmen und halten diese, wenn notwendig, in einem ei-
genen Reglement fest. 
Die Bestimmungen des Natur- und Heimatschutzgesetzes (NHG) sind entsprechend zu 
beachten. 

c) Schutzgebiete von regionaler Bedeutung fallen ganz in die Zuständigkeit der Gemeinde. 
Sie bestimmt den Verlauf der Schutzzonengrenzen und legt, wenn notwendig, die ent-
sprechenden Massnahmen fest. 
Grenzen und eventuelle Reglemente werden durch die Annahme von der Urversammlung 
rechtsgültig. 

Art. 65 
Bauten ausserhalb der Bauzonen (angepasst an den Homologationsentscheid) 

Für Bauten ausserhalb der Bauzone gelte❑ die massgebenden Bestimmungen der kantonalen 
und eidgenössischen Raumplanungs- und Baugesetze sowie die entsprechenden Verordnun-
gen. 

Art. 66 
Infrastruktur bei Bauten ausserhalb der Bauzonen (genehmigt von der Urversammlung unter 
Vorbehalt eines anderslautenden Gerichtsentscheides) 

Gebäude, die mit Trinkwasser versorgt sind, müssen über eine, den Anforderungen der 
Umweltschutzgesetzgebung genügende Abwasserreinigungs-Anlage verfügen, welche von 
der kantonalen Dienststelle für Umweltschutz genehmigt werden muss. 

- Für den Unterhalt der Trinkwasserversorgung und der Abwasserentsorgung müssen die 
Besitzer selber aufkommen. 

- Der Kehricht ist entsprechend den Weisungen der Gemeinde (Kehrichtreglement) ordent-
lich zu entsorgen. 

- Im Winter und bei speziellen Verhältnissen kann das Voralpengebiet nur in eigener Ver-
antwortung erreicht werden. Die Strasse wird nicht geöffnet. 
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Art. 64
Bedeutung der Natur- und Landschaftsschutzgebiete

In den Schutzgebieten von nationaler Bedeutung (BLN/KLN) fallt die Wahrung des Na­
tur- und Landschaftsschutzes in die Zustandigkeit des Kan tons und des Bundes.

Unter Anhorung der Gemeinde erarbeitet der Kanton Massnahmen und halt sie in einem 
Reglement fest.

Eine schonende Weiterfiihrung der differenzierten Nutzungen ist anzustreben, so dass die 
Bedeutung des Schutzgebietes erhalten bleibt.

Eingriffe jeglicher Art sind besonders sorgfaltig zu priifen. Veranderungen sind nur ge- 
stattet, wenn sie einem gleich- oder hoherwertigen offentlichen Interesse entsprechen.

Die Bestimmungen des Natur- und Heimatschutzgesetzes (NHG) sind zu beachten.

In den Schutzgebieten von kantonaler Bedeutung fallt die Wahrung des Natur- und Land­
schaftsschutzes in die Zustandigkeit von Kanton und Gemeinde.

Gemeinsam erarbeiten sie Massnahmen und halten diese, wenn notwendig, in einem ei- 
genen Reglement fest.
Die Bestimmungen des Natur- und Heimatschutzgesetzes (NHG) sind entsprechend zu 
beachten.

a)

b)

Schutzgebiete von regionaler Bedeutung fallen ganz in die Zustandigkeit der Gemeinde. 
Sie bestimmt den Verlauf der Schutzzonengrenzen und legt, wenn notwendig, die ent- 
sprechenden Massnahmen fest.
Grenzen und eventuelle Reglemente werden durch die Annahme von der Urversammlung 
rechtsgiiltig.

c)

Art. 65
Bauten ausserhalb der Bauzonen (angepasst an den Homologationsentscheid)

Fur Bauten ausserhalb der Bauzone gelten die massgebenden Bestimmungen der kantonalen 
und eidgenossischen Raumplanungs- und Baugesetze sowie die entsprechenden Verordnun- 
gen.

Art. 66
Infrastruktur bei Bauten ausserhalb der Bauzonen (genehmigt von der Urversammlung unter 
Vorbehalt eines anderslautenden Gerichtsentscheides)

- Gebaude, die mit Trinkwasser versorgt sind, miissen liber eine, den Anforderungen der 
Umweltschutzgesetzgebung geniigende Abwasserreinigungs-Anlage verfugen, welche von 
der kantonalen Dienststelle fur Umweltschutz genehmigt werden muss.

- Fur den Unterhalt der Trinkwasserversorgung und der Abwasserentsorgung miissen die 
Besitzer selber aufkommen.

- Der Kehricht ist entsprechend den Weisungen der Gemeinde (Kehrichtreglement) ordent- 
lich zu entsorgen.

- Im Winter und bei speziellen Verhaltnissen kann das Voralpengebiet nur in eigener Ver- 
antwortung erreicht werden. Die Strasse wird nicht geoffnet.
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Art. 67 
Veräusserungsverbot bei Bauten ausserhalb der Bauzonen (genehmigt von der Urversamm- 
lung unter Vorbehalt eines anderslautenden Gerichtsentscheides) 

Es ist untersagt, bestehende Bauten an Nicht-Einheimische zu veräussern. 

Als Einheimische gelten: 
- alle die seit mehr als 5 Jahren in Eggerberg den Wohnsitz haben und 
- Auswärtige, die Burger/In von Eggerberg sind oder vor der Heirat Burger von Eggerberg 

waren. 

Der Gemeinderat wird bei allen Gebäuden ein entsprechendes Veräusserungsverbot zu Gun-
sten der Gemeinde im Grundbuch anmerken lassen. 

Ausnahme: Gestattet ist die Weitergabe in der Familie bis zum 2. Grad. 

Art. 68 
Zone für Sport und Erholung 

Zweck der Baute 
- Die Zone für Sport und Erholung ist für Sport-, Informations- und Freizeitanlagen 

bestimmt. Ausser den betrieblich bedingten Bauten sind keine Hochbauten gestattet. 

- In der Zone für Sport und Erholung gilt die Lärmempfindlichkeitsstufe III. 

Art. 69 
Abbau- und/oder Deponiezonen 

Jede Abbaustelle und/oder Deponie ist bewilligungspflichtig. Zuständig für die Erteilung ist 
der Kanton. 

Abbaustellen und Deponien werden im Rahmen der Nutzungsplanung festgelegt und sind 
durch den Staatsrat zu homologieren. Ausserhalb dieser Zonen sind keine Ablagerungen und 
Abbauarbeiten erlaubt. Ausnahmebewilligungen können nur mit kantonaler Erlaubnis erteilt 
werden. 

Eine Ablagerung muss umweltgerecht erfolgen. Dazu wird auf die kantonalen und eidgenös-
sischen Bestimmungen verwiesen, insbesondere auf das Bundesgesetz über den Umwelt-
schutz. 

Ar. 70 
Übriges Gemeindegebiet 

Das Übrige Gemeindegebiet umfasst die Flächen der Gemeinde, welche nicht zur Bauzone, 
zur Landwirtschaftszone oder zu einer speziellen Zone wie zur Zone für Sport und Erholung 
oder zum Waldareal gehören. In der Regel sind dies unproduktive Gebiete wie Felsgebiete 
oder Berggebiete. 

Grundsätzlich kann im Übrigen Gemeindegebiet nur in begründeten Ausnahmefällen eine 
Baubewilligung erteilt werden. Der Entscheid liegt beim Gemeinderat und beim Kanton. 
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Art. 67
Verausserungsverbot bei Bauten ausserhalb der Bauzonen (genehmigt von der Urversamm- 
lung unter Vorbehalt eines anderslautenden Gerichtsentscheides)

Es ist untersagt, bestehende Bauten an Nicht-Einheimische zu veraussem.

Als Einheimische gelten:
- alle die seit mehr als 5 Jahren in Eggerberg den Wohnsitz haben und
- Auswartige, die Burger/In von Eggerberg sind Oder vor der Heirat Burger von Eggerberg 

waren.

Der Gemeinderat wird bei alien Gebauden ein entsprechendes Verausserungsverbot zu Gun- 
sten der Gemeinde im Grundbuch anmerken lassen.

Ausnahme: Gestattet ist die Weitergabe in der Familie bis zum 2. Grad.

Art. 68
Zone fur Sport und Erholung

Zweck der Baute
- Die Zone fur Sport und Erholung ist fur Sport-, Informations- und Freizeitanlagen 

bestimmt. Ausser den betrieblich bedingten Bauten sind keine Hochbauten gestattet.

- In der Zone fur Sport und Erholung gilt die Larmempfindlichkeitsstufe EIL

Art. 69
Abbau- und/oder Deponiezonen

Jede Abbaustelle und/oder Deponie ist bewilligungspflichtig. Zustandig fur die Erteilung ist 
der Kanton.

Abbaustellen und Deponien werden im Rahmen der Nutzungsplanung festgelegt und sind 
durch den Staatsrat zu homologieren. Ausserhalb dieser Zonen sind keine Ablagerungen und 
Abbauarbeiten erlaubt. Ausnahmebewilligungen konnen nur mit kantonaler Erlaubnis erteilt 
werden.

Eine Ablagerung muss umweltgerecht erfolgen. Dazu wird auf die kantonalen und eidgenos- 
sischen Bestimmungen verwiesen, insbesondere auf das Bundesgesetz iiber den Umwelt- 
schutz.

Ar. 70
Ubriges Gemeindegebiet

Das Ubrige Gemeindegebiet umfasst die Flachen der Gemeinde, welche nicht zur Bauzone, 
zur Landwirtschaftszone Oder zu einer speziellen Zone wie zur Zone fiir  Sport und Erholung 
oder zum Waldareal gehoren. In der Regel sind dies unproduktive Gebiete wie Felsgebiete 
oder Berggebiete.

Grundsatzlich kann im Ubrigen Gemeindegebiet nur in begriindeten Ausnahmefallen eine 
Baubewilligung erteilt werden. Der Entscheid liegt beim Gemeinderat und beim Kanton.
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Art. 71 
Waldareal und Baumbestände 

Flächen, die aufgrund von Bestockung oder Bodennutzung als Waldareal gelten, sind durch 
das Waldgesetz geschützt. Sie dürfen ohne Bewilligung der zuständigen Instanzen nicht gero-
det und einer anderen Nutzung zugeführt werden. 

Waldcharakter und die Begrenzung der Waldareale werden durch den Waldkataster festge- 
legt. Das Verfahren in bezug auf die Festlegung der Waldareale regelt das Waldgesetz. 

Näher als in einer Horizontaldistanz von mindestens 10.0 m von einer Waldgrenze darf keine 
Baute erstellt werden. Für Ausnahmen sind die kantonalen Behörden zuständig. Weitere 
waldpolizeiliche Vorschriften bleiben vorbehalten. 

Jedes Beseitigen von Bäumen, Gehölz oder Gebüsch bedarf einer Bewilligung. Die Zustän-
digkeit regelt das Waldgesetz. 

Art. 72 
Quellschutzzonen 

Die Quell- und Grundwasserschutzzonen haben zum Ziel, die Trinkwasser sowohl von einer 
schleichenden wie auch von einer unfallbedingten Verunreinigung zu schützen. 

Massgebend für die Nutzungsbeschränkung ist die eidg. und kantonale Gesetzgebung, insbe-
sondere das Gewässerschutzgesetz und die entsprechenden Verordnungen. 

Die Quellschutzzonen werden unterteilt in: 

ZONE I (Fassungsbereich): Sie umfasst in der Regel die unmittelbare Umgebung der 
Fassung. Sie sollte eingezäunt sein. Landwirtschaftliche Nutzung und das Erstellen von 
Bauten sind verboten. 

ZONE II (engere Schutzzone): Grundsätzlich sind in dieser Zone Bauverbot sowie starke 
Düngungsbeschränkungen. Landwirtschaftliche Nutzung ist nur möglich, wenn sie keine 
Gefahren für das Trinkwasser darstellt. 
Jedes Baugesuch in dieser Zone muss durch einen Geologen geprüft werden. 

ZONE III (weitere Schutzzone): Grundsätzlich verboten sind Industriebauten und Materi- 
alentnahmen. Landwirtschaftliche Nutzungen sind grundsätzlich möglich. 
Jedes Baugesuch in dieser Zone muss durch einen Geologen geprüft werden. 

Innerhalb der Quellschutzzonen und der Gewässerschutzareale muss der Gesuchsteller den 
Beweis erbringen, dass sein Projekt den gesetzlichen Bestimmungen entspricht. 

Alle Bauten und Anlagen innerhalb dieser Schutzzonen müssen den eidgenössischen Vor-
schriften zum Fassungsschutz entsprechen. 

Alle Projekte innerhalb dieser Schutzzonen müssen der Dienststelle für Umweltschutz unter-
breitet werden. 
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Art. 71
Waldareal und Baumbestande

Flachen, die aufgrund von Bestockung oder Bodennutzung als Waldareal gelten, sind durch 
das Waldgesetz geschiitzt. Sie diirfen ohne Bewilligung der zustandigen Instanzen nicht gero- 
det und einer anderen Nutzung zugefiihrt werden.

Waldcharakter und die Begrenzung der Waldareale werden durch den Waldkataster festge- 
legt. Das Verfahren in bezug auf die Festlegung der Waldareale regelt das Waldgesetz.

Naher als in einer Horizontaldistanz von mindestens 10.0 m von einer Waldgrenze darf keine 
Baute erstellt werden. Fur Ausnahmen sind die kantonalen Behorden zustandig. Weitere 
waldpolizeiliche Vorschriften bleiben vorbehalten.

Jedes Beseitigen von Baumen, Geholz oder Gebiisch bedarf einer Bewilligung. Die Zustan- 
digkeit regelt das Waldgesetz.

Art. 72
Quellschutzzonen

Die Quell- und Grandwasserschutzzonen haben zum Ziel, die Trinkwasser sowohl von einer 
schleichenden wie auch von einer unfallbedingten Veranreinigung zu schiitzen.

Massgebend fur die Nutzungsbeschrankung ist die eidg. und kantonale Gesetzgebung, insbe- 
sondere das Gewasserschutzgesetz und die entsprechenden Verordnungen.

Die Quellschutzzonen werden unterteilt in:

ZONE  I (Fassungsbereich): Sie umfasst in der Regel die unmittelbare Umgebung der 
Fassung. Sie sollte eingezaunt sein. Landwirtschaftliche Nutzung und das Erstellen von 
Bauten sind verboten.

ZONE  II (engere Schutzzone): Grandsatzlich sind in dieser Zone Bauverbot sowie starke 
Diingungsbeschrankungen. Landwirtschaftliche Nutzung ist nur moglich, wenn sie keine 
Gefahren fur das Trinkwasser darstellt.
Jedes Baugesuch in dieser Zone muss durch einen Geologen gepriift werden.

ZONE  III (weitere Schutzzone): Grandsatzlich verboten sind Industriebauten und Materi- 
alentnahmen. Landwirtschaftliche Nutzungen sind grandsatzlich moglich.
Jedes Baugesuch in dieser Zone muss durch einen Geologen gepriift werden.

Innerhalb der Quellschutzzonen und der Gewasserschutzareale muss der Gesuchsteller den 
Beweis erbringen, dass sein Projekt den gesetzlichen Bestimmungen entspricht.

Alle Bauten und Anlagen innerhalb dieser Schutzzonen miissen den eidgenossischen Vor­
schriften zum Fassungsschutz entsprechen.

Alle Projekte innerhalb dieser Schutzzonen miissen der Dienststelle fur Umweltschutz unter- 
breitet werden.
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Art. 73 
Gefahrenzonen 

Gefahrenzonen sind Geländeabschnitte, die erfahrungsgemäss oder voraussehbar durch Natur-
gewalten (Lawinen, Steinschlag, Rutschungen, Ueberschwemmungen oder andere Naturgefah-
ren) bedroht sind. 

1) Gefahrenzone 1 (rot)  
Gefahrenzonen 1 sind Gebiete mit starker potentieller Gefährdung. In diesen Gebieten dür-
fen keine Bauten irgendwelcher Art erstellt werden, die zu einer Gefährdung von Men-
schen, Tieren oder erheblichen Sachwerten führen können. 

2) Gefahrenzone 2 (blau)  
Gefahrenzonen 2 sind Gebiete mit schwacher potentieller Gefährdung. Baugesuche in die-
sen Gebieten müssen im Hinblick auf eine Gefährdung überprüft werden. Der Gemeinderat 
und die zuständigen kantonalen Stellen sind berechtigt, bauliche Sicherheitsvorkehren wie 
besondere Stellung, Ausbildung und Verstärkung des Gebäudes auf Kosten des Gesuch-
steller zu verlangen. Ferner kann er im Falle ausserordentlich schwerer Gefahr weitere 
Massnahmen (z.B. Evakuierung) zur Sicherung von Mensch und Tier anordnen. 

Dem Grundeigentümer bleibt der Nachweis offen, dass die Gefährdung des Baugrundstückes 
und des Zugangs durch sichemde Massnahmen behoben ist. 

VII SCHLUSS- UNI) STRAFBESTIMMUNGEN 

Art. 74 
Ausnahmebewilligungen 

Sofern besondere Verhältnisse oder Bedürfnisse es rechtfertigen und unter Vorbehalt kantonal-
rechtlicher Bestimmungen kann der Gemeinderat Ausnahmen von den Vorschriften dieser Bau-
und Zonenordnung bewilligen. Es dürfen aber keine nachbarlichen und keine wesentlichen öf-
fentlichen Interessen verletzt werden. 

Die Erteilung einer Ausnahmebewilligung ist insbesondere zulässig: 
wenn die Anwendung des Baureglementes zu einer ausserordentlichen Härte führt, 

- für Bauten in ausschliesslich öffentlichem Interesse, 
für provisorische Bauten, 
für landwirtschaftliche Bauten, 
evtl. für touristische Bauten von öffentlichem Interesse. 

Die Ausnahmebewilligung kann mit Auflagen verknüpft sowie befristet oder als widerrufbar er-
klärt werden. 

Setzt die Bewilligung des Bauvorhabens die Erteilung einer Ausnahme voraus, so ist in der 
Baueingabe ausdrücklich darum nachzusuchen. Das Ausnahmebegehren ist sodann zu begrün-
den. 

Vorbehalten bleiben zusätzliche Vorschriften der Spezialgesetzgebung. 
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Art. 73
Gefahrenzonen

Gefahrenzonen sind Gelandeabschnitte, die erfahrungsgemass oder voraussehbar durch Natur- 
gewalten (Lawinen, Steinschlag, Rutschungen, Ueberschwemmungen oder andere Naturgefah- 
ren) bedroht sind.

Gefahrenzone 1 ('rot')
Gefahrenzonen 1 sind Gebiete mit starker potentieller Gefahrdung. In diesen Gebieten diir- 
fen keine Bauten irgendwelcher Art erstellt werden, die zu einer Gefahrdung von Men- 
schen, Tieren oder erheblichen Sachwerten fiihren konnen.

Gefahrenzone 2 (blaul
Gefahrenzonen 2 sind Gebiete mit schwacher potentieller Gefahrdung. Baugesuche in die­
sen Gebieten mussen im Hinblick auf eine Gefahrdung uberpruft werden. Der Gemeinderat 
und die zustandigen kantonalen Stellen sind berechtigt, bauliche Sicherheitsvorkehren wie 
besondere Stellung, Ausbildung und Verstarkung des Gebaudes auf Kosten des Gesuch- 
steller zu verlangen. Femer kann er im Falle ausserordentlich schwerer Gefahr weitere 
Massnahmen (z.B. Evakuierung) zur Sicherung von Mensch und Tier anordnen.

Dem Grundeigentumer bleibt der Nachweis offen, dass die Gefahrdung des Baugrundstuckes 
und des Zugangs durch sichemde Massnahmen behoben ist.

1)

2)

VII SCHLUSS- UND STRAFBESTIMMUNGEN

Art. 74
Ausnahmebewilligungen

Sofem besondere Verhaltnisse oder Bediirfnisse es rechtfertigen und unter Vorbehalt kantonal- 
rechtlicher Bestimmungen kann der Gemeinderat Ausnahmen von den Vorschriften dieser Bau- 
und Zonenordnung bewilligen. Es diirfen aber keine nachbarlichen und keine wesentlichen of- 
fentlichen Interessen verletzt werden.

Die Erteilung einer Ausnahmebewilligung ist insbesondere zulassig:
- wenn die Anwendung des Baureglementes zu einer ausserordentlichen Harte fiihrt,
- fur Bauten in ausschliesslich offentlichem Interesse,
- fur provisorische Bauten,
- fur landwirtschaftliche Bauten,
- evtl. fur touristische Bauten von offentlichem Interesse.

Die Ausnahmebewilligung kann mit Auflagen verkniipft sowie befristet oder als widerrufbar er- 
klart werden.

Setzt die Bewilligung des Bauvorhabens die Erteilung einer Ausnahme voraus, so ist in der 
Baueingabe ausdriicldich darum nachzusuchen. Das Ausnahmebegehren ist sodann zu begriin- 
den.

Vorbehalten bleiben zusatzliche Vorschriften der Spezialgesetzgebung.
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Art. 75 
Altrechtliche Bauten 

Als altrechtliche Bauten werden nach früherem Recht erstellte Bauten bezeichnet, die dieser 
Bau- und Zonenordnung widersprechen. 

Untergeordnete Volumenerhöhungen und Nebenbauten sind gestattet, wenn diese für sich allein 
dieser Bau- und Zonenordnung entsprechen, und die zusätzlichen Erfordernisse wie Ausnut-
zungsziffer, Parkplätze erfüllt werden. 

Art. 76 
Beschwerden 

Die Entscheide des Gemeinderates und der kantonalen Baukommission können innert 30 Tagen 
seit ihrer Eröffnung mit Beschwerde an den Staatsrat weitergezogen werden. Die Bestimmun-
gen über das Verwaltungsverfahren und die Verwaltungsrechtspflege (VVRG) sind anwendbar. 

Art. 77 
Gebühren 

Für die Behandlung der Baugesuche, die Benutzung von öffentlichem Grund und die Baukon- 
trolle sind Gebühren zu entrichten. Der Gebührentarif wird vom Gemeinderat festgesetzt. 

Vorbehalten bleiben die Gebühren der kantonalen Baukommission. 

Art. 78 
Bussen 

Wer als Verantwortlicher, insbesondere als Bauherr, Architekt, Ingenieur, Bauleiter oder Bau-
unternehmer ein Bauvorhaben ohne Baubewilligung oder in Missachtung von Bedingungen, 
Auflagen oder Vorschriften ausführt oder ausführen lässt, oder wer vollstreckbaren baupolizei-
lichen Anordnungen, die ihm gegenüber ergangen sind, nicht nachkommt, wird von der zustän-
digen Baupolizeibehörde mit Bussen von 100 bis 50'000 Franken bestraft. 

In schweren Fällen, insbesondere bei Ausführung von Bauvorhaben trotz rechtskräftigem Bau-
abschlag, bei Verletzung von Vorschriften aus Gewinnstreben und bei Rückfall kann die Busse 
bis auf 100'000 Franken erhöht und überdies auf Haft erkannt werden. Ausserdem sind wider-
rechtliche Gewinne gemäss Artikel 58 des Schweizerischen Strafgesetzbuches einzuziehen. Im 
Falle der Nichtbefolgung der Wiederinstandstellungsverfügung kann eine höhere Busse ausge-
sprochen werden. 
In leichten Fällen beträgt die Busse 50 bis 1000 Franken. 
Wurde die Widerhandlung in der Führung einer juristischen Person, einer Kollektiv- oder Kom-
manditgesellschaft begangen, so sind ihre Organe für die Busse, für die konfiszierbaren Gewin-
ne, Gebühren und Kosten solidarisch haftbar. 
Das Strafverfahren wird durch die einschlägige kantonale Gesetzgebung geregelt. 
Vorbehalten bleiben die Kompetenzen der Gemeinde. 
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Art. 75
Altrechtliche Bauten

Als altrechtliche Bauten werden nach friiherem Recht erstellte Bauten bezeichnet, die dieser 
Bau- und Zonenordnung widersprechen.

Untergeordnete Volumenerhohungen und Nebenbauten sind gestattet, wenn diese fur sich allein 
dieser Bau- und Zonenordnung entsprechen, und die zusatzlichen Erfordemisse wie Ausnut- 
zungsziffer, Parkplatze erfullt werden.

Art. 76 
Beschwerden

Die Entscheide des Gemeinderates und der kantonalen Baukommission konnen innert 30 Tagen 
seit ihrer Eroffnung mit Beschwerde an den Staatsrat weitergezogen werden. Die Bestimmun- 
gen liber das Verwaltungsverfahren und die Verwaltungsrechtspflege (VVRG) sind anwendbar.

Art. 77 
Gebuhren

Fur die Behandlung der Baugesuche, die Benutzung von offentlichem Grund und die Baukon- 
trolle sind Gebuhren zu entrichten. Der Gebiihrentarif wird vom Gemeinderat festgesetzt.

Vorbehalten bleiben die Gebuhren der kantonalen Baukommission.

Art. 78 
Bussen

Wer als Verantwortlicher, insbesondere als Bauherr, Architekt, Ingenieur, Bauleiter oder Bau- 
untemehmer ein Bauvorhaben ohne Baubewilligung oder in Missachtung von Bedingungen, 
Auflagen oder Vorschriften ausfiihrt oder ausfiihren lasst, oder wer vollstreckbaren baupolizei- 
lichen Anordnungen, die ihm gegenliber ergangen sind, nicht nachkommt, wird von der zustan- 
digen Baupolizeibehorde mit Bussen von 100 bis 50'000 Franken bestraft.

In schweren Fallen, insbesondere bei Ausfiihrung von Bauvorhaben trotz rechtskraftigem Bau- 
abschlag, bei Verletzung von Vorschriften aus Gewinnstreben und bei Rlickfall kann die Busse 
bis auf lOO'OOO Franken erhoht und uberdies auf Haft erkannt werden. Ausserdem sind wider- 
rechtliche Gewinne gemass Artikel 58  des Schweizerischen Strafgesetzbuches einzuziehen. Im 
Falle der Nichtbefolgung der Wiederinstandstellungsverfligung kann eine hohere Busse ausge- 
sprochen werden.
In leichten Fallen betragt die Busse 50 bis 1000 Franken.
Wurde die Widerhandlung in der Fiihrung einer juristischen Person, einer Kollektiv- oder Kom- 
manditgesellschaft begangen, so sind ihre Organe fur die Busse, fur die konfiszierbaren Gewin­
ne, Gebuhren und Kosten solidarisch haftbar.
Das Strafverfahren wird durch die einschlagige kantonale Gesetzgebung geregelt.
Vorbehalten bleiben die Kompetenzen der Gemeinde.



Eggerberg 31 

Art. 79 
Verjährung 

Die Widerhandlungen verjähren in drei Jahren seit Erkennbarkeit, eine Busse verjährt ebenfalls 
in drei Jahren nach Eintritt ihrer Rechtskraft. 

Eine Verjährung wird durch jede Untersuchung oder jede Vollstreckungshandlung unterbro-
chen. Eine Verlängerung der Verjährung kann aber höchstens auf fünf Jahre eintreten. 

Art. 80 
Inkrafttreten 

Diese Bau- und Zonenordnung tritt nach seiner Annahme durch die Urversammlung und die 
Genehmigung durch den Staatsrat zusammen mit den Nutzungsplänen in Kraft. Damit werden 
sämtliche bisherigen Bestimmungen aufgehoben, welche der vorliegenden Bau- und Zonenord-
nung widersprechen. 

Eggerberg, den 12. Juni 1996 ZR/zi 

ö. ALM 1996 

* Eggerberg 31
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Art. 79 
Verjahrung

Die Widerhandlungen verjahren in drei Jahren seit Erkennbarkeit, eine Busse veijahrt ebenfalls 
in drei Jahren nach Eintritt ihrer Rechtskraft.

Eine Verjahrung wird durch jede Untersuchung oder jede Vollstreckungshandlung unterbro- 
chen. Eine Verlangerung der Verjahrung kann aber hochstens auf fiinf Jahre eintreten.

Art. 80 
Inkrafttreten

Diese Bau- und Zonenordnung tritt nach seiner Annahme durch die Urversammlung und die 
Genehmigung durch den Staatsrat zusammen mit den Nutzungsplanen in Kraft. Damit werden 
samtliche bisherigen Bestimmungen aufgehoben, welche der vorliegenden Bau- und Zonenord­
nung widersprechen.

Eggerberg, den 12. Juni 1996 ZR/zi


